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Er wurde arm, um uns durch seine Armut reich
zu machen (vgl. 2 Kor 8,9)
Liebe Brüder und Schwestern,
anlässlich der Fastenzeit lege ich euch einige Ge -
danken vor, in der Hoffnung, dass sie dem persönli-
chen und gemeinschaftlichen Weg der Umkehr die-
nen mögen. Ausgehen möchte ich von einem Wort
des heiligen Paulus: „Denn ihr wisst, was Jesus Chris -
tus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat: Er, der
reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch
sei ne Armut reich zu machen“ (2 Kor 8,9). Der
Apostel wendet sich an die Christen von Korinth,
um sie zu ermutigen, den Gläubigen von Jerusalem,
die in Not sind, großzügig zu helfen. Was sagen diese
Worte des heiligen Paulus uns Christen von heute?
Was sagt uns heute der Aufruf  zur Armut, zu einem
Leben in Armut im Sinne des Evangeliums?
Die Gnade Christi
Zunächst einmal sagen sie uns, welches der Stil
Gottes ist. Gott offenbart sich nicht durch die Mittel
der Macht und des Reichtums dieser Welt, sondern
durch jene der Schwäche und der Armut: „Er, der
reich war, wurde euretwegen arm ...“ Christus, der
ewige Sohn Gottes, an Macht und Herrlichkeit dem
Vater gleich, wurde arm; er ist herabgestiegen mitten
unter uns, ist jedem von uns nahe gekommen; er ent-
äußerte sich, „entleerte“ sich seiner Gottesgestalt,
um in allem uns gleich zu sein (vgl. Phil 2,7; Hebr
4,15). Die Menschwerdung Gottes ist ein tiefes Ge -
heimnis! Doch der Grund all dessen ist die Liebe
Gottes – eine Liebe, die Gnade, Großzügigkeit,
Wunsch nach Nähe ist und die nicht zögert, sich für
die geliebten Geschöpfe hinzugeben und zu opfern.
Liebe bedeutet, das Schicksal des Geliebten voll und
ganz zu teilen. Die Liebe macht einander ähnlich, sie
schafft Gleichheit, reißt trennende Mauern nieder
und hebt Abstände auf. Und eben dies hat Gott mit
uns getan. Denn Jesus hat „mit Menschenhänden (...)
gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit
einem menschlichen Willen (...) gehandelt, mit einem
menschlichen Herzen geliebt. Geboren aus Maria,
der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer aus uns gewor-
den, in allem uns gleich außer der Sünde“ (Zweites
Vatikanisches Konzil, Past. Konst. Gaudium et spes,
22).

Der Zweck des Armwerdens Jesu besteht nicht in
der Armut an sich, sondern – wie der heilige Paulus
sagt – darin, „euch durch seine Armut reich zu
machen“. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein
Wortspiel oder um einen effekthascherischen Aus -
druck! Diese Worte bringen die Logik Gottes auf
den Punkt, die Logik der Liebe, die Logik der
Mensch werdung und des Kreuzes. Gott hat das Heil
nicht von oben auf  uns herabfallen lassen, wie das
Almosen dessen, der einen Teil des eigenen Über-
flusses mit mitleidiger Geste hergibt. Die Liebe
Christi ist nicht solcher Art! Als Jesus in den Jordan
hinabsteigt und sich von Johannes dem Täufer tau-
fen lässt, tut er dies nicht, weil er der Buße, der
Bekehrung bedarf. Er tut es, um sich mitten unter die
Menschen zu begeben, die Vergebung brauchen, mit-
ten unter uns Sünder, und um die Last unserer
Sünden auf  sich zu nehmen. Das ist der Weg, den er
gewählt hat, um uns zu trösten, um uns zu retten und
aus unserem Elend zu befreien. Uns beeindrucken
die Worte des Apostels, der sagt, dass wir nicht durch
den Reichtum Christi, sondern durch seine Armut
befreit wurden. Und doch weiß der heilige Paulus
sehr wohl um „den unergründlichen Reichtum
Christi“ (Eph 3,8), des „Erben des Alls“ (Hebr 1,2).

Was also ist diese Armut, durch die Jesus uns befreit
und uns reich macht? Es ist gerade die Art, wie er
uns liebt, die Tatsache, dass er für uns zum Nächsten
wird wie der barmherzige Samariter, der zu dem
Mann hingeht, der halb tot am Straßenrand zurück-
gelassen wurde (vgl. Lk 10,25 ff.). Was uns wahre
Freiheit, wahres Heil und wahres Glück schenkt, ist
seine barmherzige, zärtliche und teilnahmsvolle
Liebe. Die Armut Christi, die uns reich macht, ist
seine Menschwerdung, dass er unsere Schwächen,
unsere Sünden auf  sich nimmt und uns so an der un -
endlichen Barmherzigkeit Gottes teilhaben lässt. Die
Armut Christi ist der größte Reichtum: Jesus ist reich
durch sein grenzenloses Vertrauen auf  Gott den
Vater, dadurch, dass er sich in jedem Moment ihm
anvertraut und dabei stets und ausschließlich seinen
Willen und seine Ehre im Sinn hat. Er ist reich, wie
es ein Kind ist, das sich geliebt fühlt und seine Eltern
liebt und keinen Augenblick an ihrer Liebe und
Zuwendung zweifelt. Der Reichtum Jesu ist seine
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Sohn schaft, seine einzigartige Beziehung zum Vater
stellt das unumschränkte Vorrecht dieses armen
Mes sias dar. Wenn Jesus uns dazu aufruft, sein
„leichtes Joch“ auf  uns zu nehmen, dann fordert er
uns damit auf, uns mit dieser seiner „reichen Armut“
und seinem „armen Reichtum“ zu bereichern, seinen
Geist der Sohnschaft und der Brüderlichkeit mit ihm
zu teilen, Söhne und Töchter im Sohn, Brüder und
Schwestern im erstgeborenen Bruder zu werden (vgl.
Röm 8,29).
Nach Léon Bloy gibt es nur eine einzige wahre
Traurigkeit: kein Heiliger zu sein. Wir könnten auch
sagen, dass es nur ein einziges wahres Elend gibt:
nicht als Kinder Gottes und als Brüder und Schwes -
tern Christi zu leben.

Unser Zeugnis
Wir könnten nun meinen, dieser „Weg“ der Armut
sei eben jener Jesu gewesen, während wir, die wir
nach ihm kommen, in der Lage seien, die Welt mit
geeigneten menschlichen Mitteln zu retten. Doch
dem ist nicht so. In jeder Zeit und an jedem Ort ret-
tet Gott weiterhin die Menschen und die Welt durch
die Armut Christi, der arm wird in den Sakramenten,
im Wort und in seiner Kirche, die ein Volk der Ar -
men ist. Der Reichtum Gottes kann nicht durch un -
seren Reichtum vermittelt werden, sondern immer
ausschließlich durch unsere persönliche und gemein-
schaftliche, vom Geist Christi beseelte Armut.

Wir Christen sind aufgerufen, es unserem Meister
gleichzutun und die Not unserer Brüder und
Schwes tern anzusehen und zu berühren, sie auf  uns
zu nehmen und konkret zu wirken, um sie zu lindern.
Not ist nicht gleichzusetzen mit Armut; Not ist Ar -
mut ohne Vertrauen, ohne Solidarität, ohne Hoff -
nung. Wir können drei Arten der Not unterscheiden:
die materielle Not, die moralische Not und die spiri-
tuelle Not. Die materielle Not ist das, was gemeinhin
als „Armut“ bezeichnet wird und von der jene Men -
schen betroffen sind, die unter menschenunwürdi-
gen Umständen leben: ihrer Grundrechte beraubt
und ohne die Möglichkeit, grundlegende Bedürfnisse
wie Nahrung, Wasser, Hygiene, Arbeit zu befriedigen
oder sich persönlich und kulturell zu entfalten.
Angesichts dieser Not bietet die Kirche ihren Dienst,
ihre diakonia an, um den Bedürfnissen entgegenzu-
kommen und diese Wunden, die das Antlitz der
Mensch heit entstellen, zu heilen. In den Armen, in
den Letzten sehen wir das Antlitz Christi; indem wir
die Armen lieben und ihnen helfen, lieben und die-
nen wir Christus. Ziel unserer Bemühungen ist es

auch zu bewirken, dass die Verletzungen der Men -
schenwürde, die Diskriminierungen und Übergriffe,
die vielfach die Ursachen der Not sind, weltweit ein
Ende finden. Werden Macht, Luxus und Geld zu
Göt zen, so werden diese der Notwendigkeit einer ge -
rechten Verteilung des Reichtums übergeordnet.
Daher bedarf  es dringend einer Umkehr der Ge wis -
sen zu den Werten der Gerechtigkeit, der Gleichheit,
der Genügsamkeit und des Teilens.
Nicht minder beunruhigend ist die moralische Not,
bei der die Menschen zu Sklaven von Lastern und
Sünde werden. Wie viele Familien sind in ängstlicher
Sorge, weil eines ihrer Mitglieder – zumeist ein jun-
ges – dem Alkohol, den Drogen, dem Glücksspiel
oder der Pornografie verfallen ist! Wie viele Men -
schen können keinen Sinn mehr im Leben erkennen,
sind ohne Zukunftsperspektiven und haben jede
Hoff nung aufgegeben! Und wie viele Menschen ge -
raten in diese Not durch ungerechte soziale Bedin -
gungen; weil sie durch das Fehlen von Arbeitsplätzen
der Würde beraubt werden, die damit verbunden ist,
das Brot nach Hause zu bringen; aufgrund von
Ungleichheit im Hinblick auf  das Recht auf  Bildung
und Gesundheit. In solchen Fällen kann die morali-
sche Not zu Recht als beginnender Selbstmord be -
zeichnet werden. Diese Form der Not, die auch
finan ziellen Ruin mit sich bringt, ist immer mit spiri-
tueller Not verbunden. Diese sucht uns heim, wenn
wir uns von Gott entfernen und seine Liebe ableh-
nen. Die Auffassung, dass wir uns selbst genügen
und daher Gott, der uns in Christus seine Hand ent-
gegenstreckt, nicht brauchen, führt uns auf  einen
Weg des Scheiterns. Allein Gott ist es, der wirklich
rettet und befreit.
Das Evangelium ist das wahre Gegenmittel gegen die
spirituelle Not: Der Christ ist aufgerufen, überallhin
die befreiende Botschaft zu bringen, dass es die Ver -
gebung des verübten Unrechts gibt, dass Gott grö-
ßer als unsere Sünde ist und uns bedingungslos liebt,
immer, und dass wir für die Gemeinschaft und für
das ewige Leben bestimmt sind. Der Herr fordert
uns auf, frohe Überbringer dieser Botschaft der
Barm herzigkeit und der Hoffnung zu sein! Es ist
schön, die Freude an der Verbreitung dieser guten
Nachricht zu erfahren, den uns anvertrauten Schatz
mit anderen zu teilen, um gebrochene Herzen zu trö-
sten und vielen Brüdern und Schwestern, die von
Finsternis umgeben sind, Hoffnung zu schenken. Es
geht darum, Jesus zu folgen und es ihm gleichzutun,
ihm, der den Armen und Sündern entgegengegangen
ist wie der Hirte dem verlorenen Schaf, und dies vol-
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ler Liebe getan hat. Mit ihm vereint können wir mu -
tig neue Wege der Evangelisierung und der För -
derung des Menschen eröffnen.

Liebe Brüder und Schwestern, möge die gesamte
Kirche während dieser Fastenzeit bereitwillig und
eifrig jenen, die von materieller, moralischer und spi-
ritueller Not betroffen sind, Zeugnis geben von der
Botschaft des Evangeliums, das zusammengefasst ist
in der Botschaft von der Liebe des barmherzigen
Vaters, der bereit ist, in Christus jeden Menschen zu
umarmen. Dies wird uns in dem Maße gelingen, in
dem wir uns nach Christus richten, der arm wurde
und uns durch seine Armut reich gemacht hat. Die
Fas tenzeit eignet sich ganz besonders zur Entäu ße -
rung. Und es wird uns gut tun, uns zu fragen, worauf
wir verzichten können, um durch unsere Armut
anderen zu helfen und sie zu bereichern. Vergessen
wir nicht, dass wahre Armut schmerzt: Ein Verzicht,
der diesen Aspekt der Buße nicht einschließt, wäre
be deutungslos. Ich misstraue dem Almosen, das

nichts kostet und nicht schmerzt.
Der Heilige Geist, durch den wir wie „Arme [sind],
aber doch viele reich machen; nichts haben und doch
alles haben“ (2 Kor 6,10), möge diese unsere Vorsät -
ze unterstützen und in uns die Aufmerksamkeit und
die Verantwortung gegenüber der menschlichen Not
stärken, damit wir barmherzig werden und Barm her -
zig keit üben. Diesem Wunsch schließt sich mein Ge -
bet an, dass jeder Gläubige und jede kirchliche Ge -
meinschaft den Weg der Fastenzeit fruchtbringend
zurücklegen möge. Und ich bitte euch, für mich zu
beten. Der Herr segne euch und die selige Jungfrau
Maria behüte euch.

Aus dem Vatikan, am 26. Dezember 2013, 
dem Fest des heiligen Diakons und Märtyrers Ste-
p ha nus.

Papst Franziskus
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DOKUMENTE DER DEUTSCHEN BISCHÖFE

Nr. 56
Aufruf  zur Fastenaktion MISEREOR 2014

Liebe Schwestern und Brüder,

„wenn es in vielen Teilen der Welt Kinder
gibt, die nichts zu essen haben, dann macht
das keine Schlagzeilen, wenn aber die Börsen
um zehn Punkte fallen, ist es eine Tragödie.“ 
Mit diesen eindringlichen Worten unter-
streicht Papst Franziskus, dass die Wert -
maßstäbe unserer Welt aus dem Lot geraten
sind.
Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass
weltweit 870 Millionen Menschen Hunger
lei den und alle fünf  Sekunden ein Kind an
Un terernährung stirbt. Dies verlangt von
uns ein entschiedenes und mutiges Handeln.
Die Fastenaktion MISEREOR steht unter
dem Leitwort: „Mut ist, zu geben, wenn alle
nehmen“. Alle Christen sind aufgefordert,
die Ausbeutung von Mensch und Natur zu
be enden. Ungezügeltes Streben nach immer
mehr Wachstum und Besitz zerstört unsere
Lebensgrundlage. Wir deutschen Bischöfe

bitten Sie deshalb herzlich um Ihre großher-
zige Spende bei der Fastenkollekte für die
Arbeit von MISEREOR.
Schließen wir uns Papst Franziskus an, wenn
er uns zuruft: „Ich möchte, dass wir uns alle
ernst haft bemühen, der Kultur des Ver -
schwen dens und des Wegwerfens entgegen-
zuwirken, um eine Kultur der Solidarität und
der Begegnung zu fördern.“

Fulda, den 26. September 2013 

Für das Bistum Trier

Bischof  von Trier

Dieser Aufruf  ist am 4. Fastensonntag, dem 30.
März 2014, in allen heiligen Messen einschließlich
der Vorabendmessen zu verlesen. Der Ertrag der
Kol  lekte am 5. Fastensonntag (6. April 2014) ist aus -
schließlich für das Bischöfliche Hilfswerk MISERE-
OR bestimmt.
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Nr. 57
Aufruf  zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land

ln den Gottesdiensten am Palmsonntag
rich  tet sich der Blick der Katholiken auf  das
Hei lige Land und die Länder der Bibel im
Na hen Osten. Die Menschen dort leben
un  ter außerordentlich schwierigen Bedin -
gun  gen. Terror und Gewalt zerstören die
Ge   sellschaften. Vor allem Syrien und der
Irak sind zu Orten des großen Leidens ge -
wor den. Als Minderheit sind die Christen so -
gar mit besonderen Problemen konfrontiert,
weil sie zwischen die Mühlsteine der un ter -
schied lichen Interessen geraten. Viele ha ben
Angst und sehen keine Perspektiven mehr in
ihrer Heimat.
Damit  das Heilige  Land nicht zum Museum
des Christentums wird, sondern Ort des le -
ben digen Zeugnisses bleibt, müssen wir un -
se re Schwestern und Brüder an den Ur -
sprungs  stätten des christlichen Glaubens
durch Zeichen der Hoffnung und der Zu -
versicht stärken. Papst Franziskus geht uns
mit gutem Beispiel voran Mit seinem für Mai
2014 geplanten Besuch in Jordanien, Israel
und Palästina setzt er ein wichtiges Zeichen
der Ermutigung.
Der Palmsonntag ruft uns alle zur Soli da rität
mit den Glaubensgeschwistern im Heiligen
Land. Alle Gläubigen ermutigen wir zum
Ge bet. Auch appellieren wir an Kirchenge -

mein den und kirchliche Gruppen, dem Bei -
spiel des Heiligen Vaters zu folgen und Pil -
ger  reisen zu den Heiligen Stätten zu un ter -
nehmen und die Begegnung mit den Chris -
ten zu  suchen.  So können  diese  in  schwie -
 riger Lage erfahren, dass sie nicht allein ge -
lassen sind.
Die Kirche im Heiligen Land benötigt wei-
terhin auch unsere materielle Hilfe, damit sie
ihren Dienst an den Menschen erfüllen
kann. So bitten wir um eine großherzige
Spen de bei der Palmsonntagskollekte.  Allen,
die auf  diese Weise ein Zeichen ihrer Soli da -
ri tät setzen, sagen wir ein herzliches Vergelt’s
Gott.

Würzburg, den 28. Januar 2014 

Für das Bistum Trier

Bischof  von Trier

Dieser Aufruf  der deutschen Bischöfe zur Solidarität
mit den Christen im Heiligen Land soll den Ge -
meinden in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht
werden. Die Kollekte wird am Palmsonntag, dem
13. April 2014, gehalten.
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ERLASSE DES BISCHOFS

Neu werden aus der Nähe zu Jesus

Liebe Schwestern und Brüder im Bistum
Trier,
zu Beginn der diesjährigen Fastenzeit grüße
ich Sie alle ganz herzlich! Diese heiligen vier-
zig Tage bieten uns im Lauf  des Kirchen -
jahres in besonderer Weise die Chance, unser
Leben aus dem Glauben heraus zu erneuern.
Und in diesem Jahr bekommt die Fastenzeit
ein besonderes Gewicht, weil sie in die Zeit
un serer Diözesansynode fällt, die wir im Ad -
vent feierlich eröffnet haben und die sich bis
in den Herbst des kommenden Jahres er -
strecken wird. Denn auch bei unserer Syno -
de geht es in einem gewissen Sinn um eine
Erneuerung aus dem Glauben. Die Synode
soll uns dabei helfen, nicht bloß bei den alt-
bekannten Antworten und Rezepten stehen
zu bleiben. Vor allem geht es bei der Synode
darum, stärker als bisher gemeinsame Ant -
wor ten auf  die Glaubens- und Lebensfragen
zu finden, die uns im Bistum beschäftigen.
Doch wie geht das?
„Anpassung“ an Jesus Christus
Ich habe vor kurzem noch einmal die Be -
schlüsse der Würzburger Synode in die
Hand genommen. Vor 40 Jahren, also zehn
Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Kon -
zil, haben alle deutschen Bistümer in Würz -
burg gemeinsam eine Synode abgehalten: Es
waren die unruhigen Jahre nach den Studen -
ten protesten von 1968 und der Veröffent li -
chung der Enzyklika „Humanae Vitae“ von
Papst Paul VI. zu Fragen der Ehe und der
Wei tergabe des Lebens. Schon damals gab es
ein tiefes Bedürfnis nach einer gemeinsamen
Vergewisserung über den Weg der Kirche in
dieser Zeit. Im zentralen Dokument der Sy -
no de bin ich bei folgender Aussage hängen

geblieben: „Die Krise des kirchlichen Le -
bens beruht letztlich nicht auf  Anpassungs -
schwierigkeiten gegenüber unserem moder-
nen Leben und Lebensgefühl, sondern auf
Anpassungsschwierigkeiten gegenüber dem,
in dem unsere Hoffnung wurzelt und aus
des sen Sein sie ihre Höhe und Tiefe, ihren
Weg und ihre Zukunft empfängt: Jesus
Chris tus mit seiner Botschaft vom ‚Reich
Gottes‘“ (Unsere Hoffnung II, 3).
Dieser Satz hat mich in einem doppelten
Sinn nachdenklich gemacht: Schon vor vier-
zig Jahren bringt er eine Krise des kirchli-
chen Lebens zum Ausdruck und deutet ei -
nen Ausweg aus der Krise an, wie er damals
schon von vielen gefordert wurde, nämlich:
Die Kirche muss sich dem modernen Leben
und Lebensgefühl anpassen. Dann wird sie
die Krise überwinden. Diese Antwort
kommt uns bekannt vor. Es ist die Antwort,
die auch heute gegeben wird. Allenthalben
schallt sie uns entgegen: Die Kirche muss
sich den realen Lebensverhältnissen der
Men schen anpassen. Sie muss, mit einem
Wort gesagt, moderner werden, wenn sie
nicht noch mehr an Glaubwürdigkeit und
An sehen verlieren will.
„Stimmt das denn etwa nicht?“, so werden
Sie fragen. „Sagen Sie, Herr Bischof, das
denn nicht auch selbst?“ Richtig ist: Die Kir -
che – also wir – müssen die Welt, in der wir
le ben, mit allen ihren Entwicklungen sehen
und wahrnehmen. Denn wir sind als Kirche
in diese Welt gesandt. Dennoch kann es bei
der Erneuerung unserer Kirche nicht um ein
oberflächliches Modernisierungsprogramm
gehen. Genau das meint die Würzburger Sy -
no de, wenn sie sagt, dass die Krise des kirch-
lichen Lebens nicht nur in der Schwierigkeit
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der Anpassung an die Gegenwart liegt. Die
Sy node geht sogar noch weiter, indem sie
fest stellt, dass der eigentliche Grund für die
Krise der Kirche darin liegt, dass es uns so
schwer fällt, uns an Jesus anzupassen. Unser
eigentliches Problem liegt also nicht darin,
dass wir zu weit von der Welt weg sind, son-
dern dass wir zu weit weg sind von Jesus und
seiner Botschaft. Ein provozierender Satz.
Er stellt unsere übliche Denkweise auf  den
Kopf.
„Denn er wusste, was im Menschen ist“
Man versteht ihn nur richtig, wenn man die
Überzeugung teilt, die ihm zugrunde liegt.
Und die lautet: den Menschen nahe zu sein
und Jesus nahe zu sein, das ist kein Ge gen -
satz! Er, Jesus, ist nämlich nicht nur wahrhaft
Gott, sondern auch wahrhaft Mensch. „Er
wusste, was im Menschen ist“, sagt der
Evan gelist Johannes (Joh 2,25). Jesus kennt
die Sehnsucht und die Abgründe des Men -
schen. Denn er wurde uns Menschen in al -
lem gleich. Er kennt uns besser als wir uns
selbst kennen. Auch wenn er selbst nichts
Bö ses getan hat (vgl. Hebr 4,15), so hat er
doch die Versuchungen am eigenen Leib er -
fahren, denen der Mensch ausgesetzt ist. Da -
ran erinnert das Evangelium des 1. Fasten -
sonn tags in jedem Jahr. Und auch das Leid
der Menschen lässt Jesus ganz an sich heran:
Er berührt die Aussätzigen, kämpft gegen
die Dämonen, öffnet sein Herz für die Aus -
ge grenzten und Schuldigen. Jesus hat in sei-
nem Wirken aber nicht nur die dunklen Sei -
ten des Menschen erlebt, sondern auch die
Kraft zum Guten und den Mut, zu dem
Men schen fähig sind, indem sie seiner Bot -
schaft glauben und ihm nachfolgen.
Wie kein Anderer ist Jesus Gott und den
Menschen nahe. Deshalb ist er nicht nur
ganz Mensch, sondern auch derjenige, der
uns zeigt, was Menschsein dann ist, wenn wir
dem Willen Gottes ganz gehorchen. Jesus ist
der Eine, durch dessen Gehorsam wir ge -

recht gemacht werden, sagt Paulus in der
heu  tigen Lesung (Röm 5,19). Das heißt:
Durch Jesus gewinnen wir Menschen unser
wahres Menschsein zurück, wie es uns von
Gott geschenkt ist. Wir brauchen also keine
Angst davor zu haben, dass wir uns von der
Welt und den Menschen entfernen, wenn wir
Jesus nahe sind.
Gottverbunden und menschennah zu -
gleich: die Heiligen
Das zeigen uns die Heiligen, unter ihnen
auch diejenigen, die oft als von der Welt ent-
rückt gelten, weil sie mit einer ganz beson-
ders innigen Nähe zu Jesus Christus begabt
wa ren. Ich meine die Mystiker. Denken wir
nur an die hl. Teresa von Avila. Bei ihrem
Be ten wurde sie immer wieder von Ekstasen
ergriffen und hat doch die Bodenhaftung nie
verloren. Andere Ordensfrauen, die sie ken-
nenlernten, stellten freudig fest: „Gepriesen
sei Gott, der uns eine Heilige sehen ließ, die
wir alle nachahmen können. Sie spricht,
schläft und isst wie wir, und ihre Art ist nicht
um ständlich.“ Oder denken wir an Pater Pio,
den vielverehrten italienischen Kapuziner -
hei ligen des 20. Jahrhunderts: Er war derart
mit Jesus verbunden, dass er sogar dessen
Wund male trug. Das hinderte Pater Pio aber
nicht daran, für die Menschen da zu sein, die
zu Tausenden nach Süditalien pilgerten, um
bei ihm Rat und Hilfe für sich und ihre An -
ge hörigen zu suchen.
Vielleicht, liebe Mitchristen, kennen Sie ja
auch selbst einen der vielen unbekannten
Hei ligen. Damit meine ich Menschen, die
von einer tiefen Gottesverbundenheit ge -
prägt sind und zugleich eine große Lebens -
weisheit besitzen. Denn es gilt: Wer Jesus na -
he ist, der ist den Menschen nahe. Deshalb
ist es nicht verwunderlich, dass Jesus bis heu -
te auf  die Menschen oft ansprechender, ja
„mo derner“ wirkt als wir, seine Kirche! Da -
rum ist es so nötig, dass wir nie aufhören,
uns Jesus anzugleichen. Das heißt, wir müs-
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sen uns stets darin überprüfen, ob wir sei-
nem Denken und Handeln gleichen, und
dür fen keine Mühen im Nachdenken dar-
über scheuen, was das heute für uns als Ein -
zel ne und als Kirche bedeutet. Denn nur Je -
sus kann uns im Tiefsten erneuern. Wenn
wir uns dagegen einfach den Verhältnissen
dieser Welt anpassen, ihren Strömungen und
Entwicklungen, dann mögen wir zwar für
den Moment modern erscheinen. Doch, wie
sagt ein schönes Wortspiel: „Vieles, was heu -
te modérn ist, wird morgen schon módern.“
Die Würzburger Synode hatte also Recht,
wenn sie die Gläubigen dazu aufforderte,
sich vor allem Jesus anzugleichen und nicht
einfach der Welt, um so nicht nur den Ab -
stand zwischen ihm und uns zu verringern,
sondern auch den Menschen von heute nahe
zu sein. Die Fastenzeit bietet die Gele gen -
heit, sich dies bewusster vorzunehmen.
Einige konkrete Vorschläge
Gerne möchte ich Ihnen einige konkrete
Vorschläge machen, die dazu helfen können,
den Abstand zwischen Jesus und uns zu ver-
ringern:
• Vertrauen Sie in Situationen, in denen Sie
un   sicher sind, wie Sie reagieren oder ent -
schei  den sollen, nicht nur auf  Ihre eigenen
Emp findungen und Überlegungen und die
Rat  schläge Ihrer Umgebung. Fragen Sie sich
ein mal bewusst: Wie hätte Jesus in meiner Si -
tu  ation reagiert und entschieden? Für die
Ant  wort kann es hilfreich sein, das Neue
Tes  tament zur Hand zu nehmen und eines
der Evangelien mit dieser Frage durchzublät-
tern.
• Die Verbundenheit zu Jesus lässt sich auch
dadurch vertiefen, dass Sie sich zwischen-
durch einmal die Zeit nehmen, als Gebet ei -
nes der schönen Lieder zu lesen und zu be -
denken, die sich in unserem Gotteslob unter
der Rubrik „Jesus Christus“ finden (vgl. GL
548-568, 857-863).
• Natürlich bietet es sich in der Fastenzeit an,

den Kreuzweg zu beten (z. B. im GL 775),
um zu betrachten, wie menschlich Jesus war
und was er alles für uns ausgehalten hat.
Liebe Schwestern und Brüder! In unserer
Diözesansynode geht es um die Erneuerung
unseres kirchlichen Lebens, so habe ich zu
Beginn gesagt. Eine solche Erneuerung wird
nicht gelingen, wenn wir uns bloß den Ver -
hält nissen unserer Zeit anpassen. Angesichts
der Kurzlebigkeit unserer Welt würden wir
dann nur allzu bald wieder als altmodisch da -
stehen. Nein, wirkliche Erneuerung ist nur
mög lich aus der Nähe zu Jesus Christus.
Denn sein Evangelium veraltet nicht. Es ist
bis heute verheißungsvoll und herausfor-
dernd zugleich. Wir haben es nicht hinter
uns. Jesus und seine Botschaft bleiben uns
voraus und treiben uns voran. Deshalb führt
der Weg christlicher Erneuerung über eine
ent schiedenere Angleichung an Jesus Chris -
tus. Das gilt für den Weg unserer Bistums -
synode, aber es gilt zuerst und vor allem für
den Weg jedes Einzelnen von uns. Auf  die-
sem Weg stärke Sie mit seinem Segen der
drei faltige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.
Ihr 

Bischof  von Trier

Vorstehender Hirtenbrief  ist am 1. Fastensonntag,
dem 9. März 2014, in allen Heiligen Messen ein-
schließlich der Vorabendmessen zu verlesen.
Wenn nicht beide Lesungen vorgetragen werden,
liegt es nahe, die zweite Lesung aus Röm 5 (auch in
der Kurzfassung) zu wählen.
Schließlich könnte im Sinne eines konkreten Vor -
schlags am Ende der Messe auch auf  die Möglichkeit
von Exerzitien im Alltag hingewiesen werden, für die
unsere „Diözesanstelle für Exerzitien, geistliche Be -
glei tung und Berufungspastoral“ wieder ein anspre-
chendes Heft mit spirituellen Impulsen zum
Mensch-Sein, Christ-Sein und Kirche-Sein erstellt
hat (Bestelladresse: exerzitien@bistum-trier.de/Pau -
lus platz 3, 54290 Trier).
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Präambel
Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Be -
reich ist es, die Tätigkeit der Dienststellen und Ein -
rich tungen der Katholischen Kirche zu fördern. Da -
bei muss gewährleistet sein, dass der Einzelne durch
den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten
in seinem Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Auf -
grund des Rechtes der Katholischen Kirche, ihre An -
ge legenheiten selbst zu regeln, wird zu diesem
Zweck die folgende Anordnung erlassen:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Anordnung ist es, den Einzelnen
davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit
seinen personenbezogenen Daten in seinem Per sön -
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird.
(2) Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbei -
tung und Nutzung personenbezogener Daten durch:
1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchen -
stiftungen und die Kirchengemeinde verbände,
2. den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Ca -
ri tasverbände, ihre Untergliederungen und ihre Fach -
verbände ohne Rücksicht auf  ihre Rechtsform,
3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, An -
stal ten, Werke, Einrichtungen und die sonstigen
kirch lichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf  ihre
Rechts form.
(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche
Rechts vorschriften auf  personenbezogene Daten
ein schließlich deren Veröffentlichung anzuwenden
sind, gehen sie den Vorschriften dieser Anordnung
vor. Die Verpflichtung zur Wahrung des Beicht- und
Seelsorgegeheimnisses, anderer gesetzlicher Geheim -
haltungspflichten oder von anderen Berufs- oder be -
sonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf  gesetzli-
chen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
be stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person
(Be troffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung,
Ver arbeitung oder Nutzung personenbezogener Da -
ten unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen.
Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht auto-

matisierte Sammlung personenbezogener Daten, die
gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merk -
malen zugänglich ist und ausgewertet werden kann.
(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den
Be troffenen.
(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Über-
mitteln, Sperren und Löschen personenbezogener
Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei ange-
wendeten Verfahren,
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Auf be -
wahren personenbezogener Daten auf  einem Daten -
träger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder
Nutzung,
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicher-
ter personenbezogener Daten,
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder
durch Datenverarbeitung gewonnener personenbe-
zogener Daten an einen Dritten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden
oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf  bereitge-
haltene Daten einsieht oder abruft,
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter perso-
nenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbeitung
oder Nutzung einzuschränken,
5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter
personenbezogener Daten.
(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener
Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.
(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezo-
gener Daten derart, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können.
(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein
Kenn zeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des
Be troffenen auszuschließen oder wesentlich zu er -
schweren.
(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle,
die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt,
verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im
Auf trag vornehmen lässt.
(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten
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erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb
der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Be -
troffene sowie diejenigen Personen und Stellen, die
im Geltungsbereich dieser Anordnung personenbe-
zogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder
nutzen.
(10) Besondere Arten personenbezogener Daten
sind Angaben über die rassische und ethnische Her -
kunft, politische Meinungen, religiöse oder philoso-
phische Überzeugungen, Gewerkschafts zuge hörig -
keit, Gesundheit oder Sexualleben. Dazu gehört
nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder sonsti-
gen Religionsgemeinschaft.
(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verar -
beitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf  denen personenbezogene Daten über die
Spei cherung hinaus durch die ausgebende oder eine
andere Stelle automatisiert verarbeitet werden kön-
nen und
3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur
durch den Gebrauch des Mediums beeinflussen
kann.
(12) Beschäftigte sind insbesondere 
1. Kleriker, Kandidaten für das Priesteramt oder in
einem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende Per -
sonen,
2. Ordensangehörige, soweit sie auf  einer Planstelle
in einer Einrichtung der eigenen Ordensge mein -
schaft oder aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig
sind,
3. in einem Arbeitsverhältnis stehende Personen, 
4. zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Aus -
nah me der Postulanten und Novizen,
5. Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Ar -
beits leben sowie an Abklärungen der beruflichen
Eig   nung oder Arbeitserprobungen (Rehabilita tio -
nen),
6. in anerkannten Werkstätten für behinderte Men -
schen tätige Personen,
7. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder in
vergleichbaren Diensten tätige Personen, 
8. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un -
selbst ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen
an zusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heim -
arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,
9. sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende
sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis
beendet ist.

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten und die Auswahl und Gestal -
tung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem
Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Da -
ten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu
nutzen. Insbesondere sind personenbezogene Daten
zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit
dies nach dem Verwendungszweck möglich ist und
der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestreb-
ten Schutzzweck steht.

§ 3
Zulässigkeit der Datenerhebung, 

-verarbeitung oder -nutzung
(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit
1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche oder
eine staatliche Rechtsvorschrift sie erlaubt oder an -
ordnet oder
2. der Betroffene eingewilligt hat.
(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen ein-
geholt, ist er auf  den Zweck der Erhebung, Ver ar bei -
tung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umstän -
den des Einzelfalles erforderlich oder auf  Verlangen,
auf  die Folgen der Verweigerung der Einwilligung
hinzuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn
sie auf  der freien Entscheidung des Betroffenen be -
ruht. Sie bedarf  der Schriftform, soweit nicht wegen
be sonderer Umstände eine andere Form angemessen
ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Er -
klä rungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwil li -
gungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Er -
klärung hervorzuheben.
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung
liegt ein besonderer Umstand im Sinne von Abs. 2
Satz 3 auch dann vor, wenn durch die Schriftform
der bestimmte Forschungszweck erheblich beein-
trächtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach
Abs. 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die er -
hebliche Beeinträchtigung des bestimmten For -
schungs zweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.
(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Da -
ten (§ 2 Abs. 10) erhoben, verarbeitet oder genutzt
wer den, muss sich die Einwilligung darüber hinaus
aus drücklich auf  diese Daten beziehen.
(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere
Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betrof fe -
nen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Be -
ginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorab -
kontrolle ist insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2
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Abs. 10) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu
be stimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu
b ewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner
Leis tung oder seines Verhaltens,
es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be -
gründung, Durchführung oder Beendigung eines
rechts geschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte; soweit kein betriebli-
cher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist für die
Vorabkontrolle der Diözesandatenschutzbeauftragte
zuständig.

§ 3a
Meldepflicht und Verzeichnis

(1) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind ver -
pflich tet, Verfahren automatisierter Verarbeitung vor
Inbetriebnahme dem Diözesandaten schutzbeauf -
tragten zu melden.
(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten
1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,
2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzli-
che oder nach der Verfassung der Stelle berufene
Lei ter und die mit der Leitung der Datenverar bei -
tung beauftragten Personen,
3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verar-
beitung oder -nutzung,
4. eine Beschreibung der betroffenen Personen grup -
pen und der diesbezüglichen Daten oder Daten kate -
gorien,
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
denen die Daten mitgeteilt werden können,
6. Regelfristen für die Löschung der Daten,
7. eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,
8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht,
vor läufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 6
KDO zur Gewährleistung der Sicherheit der Be ar -
bei tung angemessen sind,
9. zugriffsberechtigte Personen.
(3) Die Meldepflicht entfällt, wenn für die verant-
wortliche Stelle ein betrieblicher Datenschutzbeauf -
trag ter nach § 20 bestellt wurde. Sie entfällt ferner,
wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene
Da ten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder
nutzt, hierbei in der Regel höchstens zehn Personen
stän dig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nut -

zung personenbezogener Daten beschäftigt und ent-
weder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt
oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für
die Begründung, Durchführung oder Beendigung ei -
nes rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnli-
chen Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erfor-
derlich ist.

(4) Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirchli-
chen Stelle in einem Verzeichnis vorzuhalten. Sie
macht die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf  An -
trag jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein
be rechtigtes Interesse nachweist.

§ 4
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist
un tersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu er -
heben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datenge heim -
nis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tä -
tig keit auf  das Datengeheimnis schriftlich zu ver-
pflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach
Be endigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 5
Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf  Auskunft (§ 13)
und auf  Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§
14) können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlos-
sen oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in
einer Weise gespeichert, dass mehrere Stellen spei-
cherungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht
in der Lage festzustellen, welche Stelle die Daten ge -
speichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen
wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des
Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert
hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Wei -
ter leitung und jene zu unterrichten.

§ 5a
Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume

mit optisch-elektronischen Einrichtungen
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume
mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video -
über wachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung
des Hausrechts oder
2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für
kon kret festgelegte Zwecke
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen über-
wiegen.
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(2) Der Umstand der Beobachtung und die verant-
wortliche Stelle sind durch geeignete Maßnahmen er -
kennbar zu machen.
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz
1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Er -
reichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwiegen.
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Da -
ten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese
über eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend
§ 13a zu benachrichtigen.
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie
zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich
sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen
einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 5b
Mobile personenbezogene Speicher- 

und Verarbeitungsmedien
(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes
Speicher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein
Verfahren zur automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf  ei -
nem solchen Medium abläuft, auf  das Medium auf-
bringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Be -
trof fenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Fun k ti -
ons weise des Mediums einschließlich der Art der zu
verarbeitenden personenbezogenen Daten,
3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 und
14 ausüben kann und über die bei Verlust oder Zer -
stö rung des Mediums zu treffenden Maßnahmen 
unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits
Kennt nis erlangt hat.
(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür
Sor ge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Aus -
kunfts rechts erforderlichen Geräte oder Einrich tun -
gen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen
Gebrauch zur Verfügung stehen.
(3) Kommunikationsvorgänge, die auf  dem Medium
eine Datenverarbeitung auslösen, müssen für den
Be troffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 6
Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2,
die selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen,

die erforderlich sind, um die Ausführung der Vor -
schrif ten dieser Anordnung, insbesondere die in der
Anlage zu dieser Anordnung genannten Anforde -
run gen zu gewährleisten. Erforderlich sind Maß nah -
men nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.

§ 7
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfah -
rens, das die Übermittlung personenbezogener Da -
ten durch Abruf  ermöglicht, ist zulässig, soweit die-
ses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben
oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen ange-
messen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit
des einzelnen Abrufes bleiben unberührt.
(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten,
dass die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrol-
liert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich fest-
zulegen:
1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 6 erforderliche technische und organisato-
rische Maßnahmen.
(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der
Diözesandatenschutzbeauftragte unter Mitteilung
der Festlegungen des Abs. 2 zu unterrichten. 
(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des ein-
zelnen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt
wird. Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit
der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die spei-
chernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Über-
mittlung personenbezogener Daten zumindest durch
geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und
über prüft werden kann. Wird ein Gesamtbestand
per sonenbezogener Daten abgerufen oder übermit-
telt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die Gewähr -
leistung der Feststellung und Überprüfung nur auf
die Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung
des Gesamtbestandes.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf
allgemein zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich
sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach
vor heriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung
eines Entgelts nutzen kann.

§ 8
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten im Auftrag
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(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder ge -
nutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung der
Vor schriften dieser Anordnung und anderer Vor -
schriften über den Datenschutz verantwortlich. Die
in § 5 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend
zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Be -
rücksichtigung der Eignung der von ihm getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen
sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu
erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen festzule-
gen sind:
1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgese-
henen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von
Da ten, die Art der Daten und der Kreis der Be -
troffenen,
3. die nach § 6 zu treffenden technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen,
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten,
5. die Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere
die von ihm vorzunehmenden Kontrollen,
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von
Un terauftragsverhältnissen,
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die ent-
sprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten
des Auftragnehmers,
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder
der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vor schrif -
ten zum Schutz personenbezogener Daten oder ge -
gen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,
9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der
Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbe-
hält,
10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die
Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter Daten
nach Beendigung des Auftrags.
Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Daten -
verarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhal -
tung der beim Auftragnehmer getroffenen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu über-
zeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf  die Daten nur im
Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben,
verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine
Weisung des Auftraggebers gegen diese Anordnung
oder andere Vorschriften über den Datenschutz ver-
stößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf

hin zuweisen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
die Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren
oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere
Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein
Zu griff  auf  personenbezogene Daten nicht ausge-
schlossen werden kann.

§ 9
Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zuläs-
sig, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben
der verantwortlichen Stellen erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen
zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur
er hoben werden, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt oder 
2.  a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach ei -
ne Erhebung bei anderen Personen oder Stellen er -
forderlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass über -
wie gende schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt werden.
(3) Werden personenbezogene Daten beim Be trof -
fenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf
an dere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verant-
wortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbei -
tung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der
Be troffene nach den Umständen des Einzelfalles
nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen auf-
grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Aus -
kunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Aus -
kunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechts -
vor teilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf  die
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit
nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich
oder auf  Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift
und über die Folgen der Verweigerung von Angaben
aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Be -
troffenen bei einer nichtkirchlichen Stelle erhoben,
so ist die Stelle auf  die Rechtsvorschrift, die zur Aus -
kunft ermächtigt, sonst auf  die Freiwilligkeit ihrer
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Angaben, hinzuweisen.
(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezoge-
ner Daten (§ 2 Abs. 10) ist nur zulässig, soweit
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder dies aus
Grün den eines wichtigen öffentlichen Interesses
zwin gend erforderlich ist,
2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 ein-
gewilligt hat,
3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des
Be troffenen oder eines Dritten erforderlich ist, so -
fern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen
Grün den außerstande ist, seine Einwilligung zu ge -
ben,
4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene of -
fen kundig öffentlich gemacht hat oder es zur Gel -
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtli-
cher Ansprüche vor Gericht erforderlich ist,
5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die
öffentliche Sicherheit erforderlich ist oder dies zur
Ab wehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl
oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemein -
wohls zwingend erforderlich ist,
6. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit
ihres Dienstes dies erfordert,
7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversor -
gung oder Behandlung oder für die Verwaltung von
Ge sundheitsdiensten erforderlich ist und die Verar -
bei tung dieser Daten durch ärztliches Personal oder
durch sonstige Personen erfolgt, die einer entspre-
chenden Geheimhaltungspflicht unterliegen,
8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For -
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche Inte res -
se an der Durchführung des Forschungsvorhabens
das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der
Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der
Forschung auf  andere Weise nicht oder nur mit un -
ver hältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,
9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung
oder Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsver häl t -
nisses erforderlich ist.

§ 10
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen perso-
nenbezogener Daten ist zulässig, wenn es zur Er fül -
lung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen
Stel le liegenden Aufgaben erforderlich ist und es für
die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben wor-
den sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dür-
fen die Da ten nur für die Zwecke geändert oder ge -
nutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für ande-
re Zwecke ist nur zulässig, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend
voraussetzt und kirchliche Interessen nicht entge -
gen stehen,
2. der Betroffene eingewilligt hat,
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Be trof -
fenen liegt, und kein Grund zu der Annahme be -
steht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine
Einwilligung verweigern würde,
4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müs-
sen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Un -
richtigkeit bestehen,
5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die ver-
antwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei
denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betrof fe -
nen an dem Ausschluss der Zweckänderung offen -
sicht lich überwiegt,
6. es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si -
cherheit oder erheblicher Nachteile für das Gemein -
wohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des Ge -
meinwohls erforderlich ist,
7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs -
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug
von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs.
1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Er ziehungs -
maß regeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Ju gend -
gerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Buß -
geld entscheidungen erforderlich ist, 
8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Be ein träch -
tigung der Rechte einer anderen Person erforderlich
ist oder
9. es zur Durchführung wissenschaftlicher For schung
erforderlich ist, das wissenschaftliche In teres se an der
Durchführung des Forschungsvorhabens das In te -
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck -
änderung erheblich überwiegt und der Zweck der
Forschung auf  andere Weise nicht oder nur mit un -
 verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.
10. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit
ihres Dienstes dies erfordert.
(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere
Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung
von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rech -
nungs prüfung oder der Durchführung von Organi -
sa tionsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle
dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder Nut -
zung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch
die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende
schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegen-
stehen.
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(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu
Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensiche -
rung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen
Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespei-
chert werden, dürfen nur für diese Zwecke verwen-
det werden.
(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von
besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 2
Abs. 10) für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung
nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden
oder
2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For -
schung erforderlich ist, das kirchliche Interesse an
der Durchführung des Forschungsvorhabens das In -
te resse des Betroffenen an dem Ausschluss der
Zweck änderung erheblich überwiegt und der Zweck
der Forschung auf  andere Weise nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden
kann.
Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen
des kirchlichen Interesses das wissenschaftliche
Interesse an dem Forschungsvorhaben besonders zu
berücksichtigen.
(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung
von besonderen Arten personenbezogener Daten (§
2 Abs. 10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten
Zwecken richtet sich nach den für die in § 9 Abs. 5
Nr. 7 genannten Personen geltenden Geheimhal -
tungs pflichten.

§ 10a
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten
einschließlich der Daten über die Religionszuge hö -
rig keit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung
von Loyalitätsobliegenheiten dürfen für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, wenn dies für die Ent schei -
dung über die Begründung eines Beschäftigungs ver -
hält nisses oder nach Begründung des Beschäfti -
gungs verhältnisses für dessen Durchführung oder
Beendigung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von
Straf taten dürfen personenbezogene Daten eines Be -
schäftigten dann erhoben, verarbeitet oder genutzt
werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche An -
haltspunkte den Verdacht begründen, dass der Be -
trof fene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat
be  gangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nut -
zung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutz-

würdige Interesse des Beschäftigten an dem Aus -
schluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im
Hinblick auf  den Anlass nicht unverhältnismäßig
sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbe-
zogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in
oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbei-
tet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nutzung
in einer solchen Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden
Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unberührt.

§ 11
Datenübermittlung an kirchliche und

öffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an
Stellen im Geltungsbereich des § 1 ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der
übermittelnden Stelle oder der empfangenden kirch-
lichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und
2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung
nach § 10 zulassen würden.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die
Über mittlung auf  Ersuchen der empfangenden
kirch lichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In
die sem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob
das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufga -
ben der empfangenden kirchlichen Stelle liegt, es sei
denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zu -
lässigkeit der Übermittlung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt
unberührt.
(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf  die über-
mittelten Daten für den Zweck verarbeiten oder nut-
zen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden.
Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke
ist nur unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2
zulässig.
(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten
an öffentliche Stellen und an kirchliche Stellen außer-
halb des Geltungsbereichs des § 1 gelten die Abs. 1
bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei
dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaß nah -
men getroffen werden. 
(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach
Abs. 1 übermittelt werden dürfen, weitere personen -
be zogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten
in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht
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oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist,
so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig,
soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen
oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offen-
sichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist
unzulässig.
(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezoge-
ne Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weiterge-
geben werden.

§ 12
Datenübermittlung an nichtkirchliche 

und nichtöffentliche Stellen
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an
nichtkirchliche Stellen, nichtöffentliche Stellen oder
Personen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der
übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und die Voraussetzungen vorliegen, die eine
Nut zung nach § 10 zulassen würden, oder
2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden,
ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu
über mittelnden Daten glaubhaft darlegt und der Be -
trof fene kein schutzwürdiges Interesse an dem Aus -
schluss der Übermittlung hat. Das Übermitteln von
be sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 2
Abs. 10) ist abweichend von Satz 1 Nr. 2 nur zuläs-
sig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die eine
Nut zung nach § 10 Abs. 5 und 6 zulassen würden,
oder soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforder-
lich ist.
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde Stelle.
(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs.1 Nr. 2
unterrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen
von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht,
wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf  andere
Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung we -
gen der Art der personenbezogenen Daten unter Be -
rück sichtigung der schutzwürdigen Interessen des
Be troffenen nicht geboten erscheint, wenn die Un -
terrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder
dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde.
(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden,
darf  diese nur für den Zweck verarbeiten oder nut-
zen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden.
Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf  hinzuweisen.
Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke
ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1
zu lässig wäre und die übermittelnde Stelle zuge-

stimmt hat.
§ 13

Auskunft an den Betroffenen
(1) Dem Betroffenen ist auf  Antrag Auskunft zu er -
teilen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch
soweit sie sich auf  die Herkunft dieser Daten bezie-
hen,
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
an die die Daten weitergegeben werden, und
3. den Zweck der Speicherung. 
In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen
Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher
bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen Da -
ten weder automatisiert noch in nicht automatisier-
ten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur er -
teilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das
Auffinden der Daten ermöglichen und der für die
Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht
außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend
gemachten Informationsinteresse steht. Das Bistum
bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der
Auskunftserteilung.
(2) Abs.1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die
nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge -
setz licher, satzungsgemäßer oder vertraglicher Auf -
be wahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dür-
fen oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine Aus -
kunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde.
(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der
in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle lie -
gen den Aufgaben gefährden würde,
2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile
bereiten würde,
3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ord -
nung gefährden würde,
4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung
nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten
Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden
müssen
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der
Auskunftserteilung zurücktreten muss.
(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf
einer Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung
der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf  die
die Entscheidung gestützt wird, der mit der Aus -
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kunfts verweigerung verfolgte Zweck gefährdet wür -
de. In diesem Fall ist der Betroffene darauf
hinzuwei sen, dass er sich an den Diözesandaten -
schutz beauftragten wenden kann.
(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so
ist sie auf  sein Verlangen dem Diözesandaten schutz -
beauftragten zu erteilen, soweit nicht das Bistum im
Einzelfall feststellt, dass dadurch das kirchliche Wohl
be einträchtigt wird. Die Mitteilung des Diözesan -
datenschutzbeauftragten an den Betroffenen darf
keine Rückschlüsse auf  den Erkenntnisstand der ver-
antwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer
weitergehenden Auskunft zustimmt.
(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 13a
Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen
er hoben, so ist er von der Speicherung, der Identität
der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbe -
stim mungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nut -
zung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch über
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern
von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit der
Über mittlung an diese rechnen muss. Sofern eine
Über mittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung
spä testens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.
(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht,
wenn
1. der Betroffene auf  andere Weise Kenntnis von der
Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat,
2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert oder
3. die Speicherung oder Übermittlung der personen-
bezogenen Daten durch eine Rechtsvorschrift aus-
drücklich vorgesehen ist.
(3) § 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14
Berichtigung, Löschung oder Sperrung 

von Daten; Widerspruchsrecht
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen,
wenn sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass perso-
nenbezogene Daten, die weder automatisiert verar-
beitet noch in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit
von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeig-
neter Weise festzuhalten.
(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert ver-
arbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Er -
füllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufga -
ben nicht mehr erforderlich ist.
(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung,
soweit
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine
Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt würden oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art der
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig
ho hem Aufwand möglich ist.
(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert ver-
arbeitet oder in nicht automatisierten Dateien gespei-
chert sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Rich -
tig keit vom Betroffenen bestritten wird und sich we -
der die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen
lässt. 
(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine
au tomatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in
nicht automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser
bei der verantwortlichen Stelle widerspricht und eine
Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen
Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an
dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflich-
tet.
(6) Personenbezogene Daten, die weder automati-
siert verarbeitet noch in einer nicht automatisierten
Datei gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die
ver antwortliche Stelle im Einzelfall feststellt, dass
oh ne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Be -
troffenen beeinträchtigt würden und die Daten für
die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr er -
for derlich sind.
(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des
Betroffenen nur übermittelt oder genutzt werden,
wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung
einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen, im
überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle
oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich
ist und
2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden
dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.
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(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der
Sper rung bestrittener Daten sowie der Löschung
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speiche -
rung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rah -
men einer Datenübermittlung diese Daten zur Spei -
che rung weitergegeben wurden, wenn dies keinen
un  verhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutz -
wür dige Interessen des Betroffenen nicht entgegen-
stehen.

§ 15
Anrufung des Diözesandaten -

schutzbeauftragten
(1) Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, Ver -
ar beitung oder Nutzung von personenbezogenen
Da ten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 gegen Vor -
schrif ten dieser Anordnung oder gegen andere Da -
ten schutzvorschriften verstoßen worden ist oder ein
solcher Verstoß bevorsteht, kann sich unmittelbar an
den Diözesandatenschutzbeauftragten wenden.
(2) Auf  ein solches Vorbringen hin prüft der Diöze -
san datenschutzbeauftragte den Sachverhalt. Er for-
dert die betroffene kirchliche Dienststelle zur Stel -
lung nahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens
den Tatbestand einer Datenschutzverletzung erfüllt.
(3) Niemand darf  gemaßregelt oder benachteiligt
werden, weil er sich im Sinne des Abs. 1 an den Diö -
ze sandatenschutzbeauftragten gewendet hat.

§ 16
Bestellung des Diözesandaten -

schutzbeauftragten
(1) Der Bischof  bestellt für den Bereich seines Bis -
tums einen Diözesandatenschutzbeauftragten; die
Be  stellung erfolgt für die Dauer von mindestens vier,
höchstens acht Jahren. Die mehrmalige erneute Be -
stel lung ist zulässig. Die Bestellung als Datenschutz -
beauftragter für mehrere Diözesen und/oder Or -
dens gemeinschaften  ist zulässig.
(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf  nur
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufga -
ben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit be -
sitzt. Er soll die Befähigung zum Richteramt gemäß
§ 5 Deutsches Richtergesetz haben und muss der
Katho lischen Kirche angehören. Der Diözesanda -
ten schutzbeauftragte ist auf  die gewissenhafte Er -
füllung seiner Pflichten und die Einhaltung des
kirch lichen und des für die Kirchen verbindlichen
staatlichen Rechts zu verpflichten. Anderweitige Tä -
tig keiten dürfen das Vertrauen in die Unabhängigkeit
und Unparteilichkeit des Diözesandatenschutzbeauf -
tragten nicht gefährden. Dem steht eine Bestellung

als Diözesandatenschutzbeauftragter für mehrere
Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften nicht
ent gegen.
(3) Die Bestellung kann vor Ablauf  der Amtszeit wi -
derrufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches
Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter auf
Le benszeit dessen Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der
Grund ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gelten-
den Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf  An -
trag des Beauftragten nimmt der Bischof  die Be -
stellung zurück.

§ 17
Rechtsstellung des

Diözesandatenschutzbeauftragten
(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Aus -
übung seiner Tätigkeit an Weisungen nicht gebunden
und nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kir -
chen verbindlichen staatlichen Recht unterworfen.
Die Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in organisa-
torischer und sachlicher Unabhängigkeit. Die
Dienst aufsicht ist so zu regeln, dass dadurch die Un -
ab hängigkeit nicht beeinträchtigt wird.
(2) Das der Bestellung zum Diözesandatenschutzbe -
auf tragten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann
während der Amtszeit nur unter den Voraus set zun -
gen des § 16 Abs. 3 beendet werden. Dieser Kündi -
gungs schutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr
nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend
fort, soweit ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis
fort geführt wird oder sich anschließt.
(3) Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die
für die Erfüllung seiner Aufgaben angemessene Per -
sonal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt.
Er verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt,
der gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht
wird.
(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das
not wendige Personal aus, das von einer kirchlichen
Stel le angestellt wird. Die vom Diözesandaten -
schutz beauftragten ausgewählten und von dieser
kirch lichen Stelle angestellten Mitarbeiter unterste-
hen der Dienst- und Fachaufsicht des Diözesanda -
ten  schutz beauftragten und können nur mit seinem
Ein verständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt,
ver setzt oder abgeordnet werden.
(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste
Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozess ord -
nung. Er trifft die Entscheidung über Aussage ge neh -
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mi gungen für seinen Bereich in eigener Verant wor -
tung. Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist obers -
te Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungs -
ge richtsordnung.
(6) Der Diözesandatenschutzbeauftragte bestellt im
Ein vernehmen mit dem Diözesanbischof  einen Ver -
treter, der im Fall seiner Verhinderung die unauf -
schieb baren Entscheidungen trifft. Für den Vertreter
gilt § 16 Abs. 2 entsprechend.
(7) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch
nach Beendigung seines Auftrages, verpflichtet, über
die ihm in seiner Eigenschaft als Diözesandaten -
schutz beauftragtem bekannt gewordenen Angele -
gen heiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder
über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be -
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
(8) Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch
wenn sein Auftrag beendet ist, über solche Angele -
gen heiten ohne Genehmigung des Bischofs weder
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder
Er klä rungen abgeben. Die Genehmigung, als Zeuge
aus zusagen, wird in der Regel erteilt. Unberührt
bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten
an zuzeigen.

§ 18
Aufgaben des Diözesandatenschutz -

beauftragten
(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht über
die Einhaltung der Vorschriften dieser Anordnung
so wie anderer Vorschriften über den Datenschutz.
Er kann Empfehlungen zur Verbesserung des Da -
ten schutzes geben. Des Weiteren kann er die bi -
schöf liche Behörde und sonstige kirchliche Dienst -
stel len in seinem Bereich in Fragen des Daten schut -
zes beraten. Auf  Anforderung der bischöflichen
Behörde hat der Diözesandatenschutzbeauftragte
Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstatten.
(2) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind ver-
pflichtet, den Diözesandatenschutzbeauftragten bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihm
ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle
Un terlagen und Akten zu gewähren, die im Zu -
sammenhang mit der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten stehen, namentlich in die gespeicherten
Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme,
2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Dienst -
räumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung au -
to matisierter Dateien dienen, zu gewähren,

soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entge-
genstehen.
(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstellt
jähr lich einen Tätigkeitsbericht, der dem Bischof
vor gelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wird. Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Dar stel -
lung der wesentlichen Entwicklungen des Daten -
schut zes im nichtkirchlichen Bereich enthalten.
(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf
die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Stellen, ins -
be sondere mit den anderen Diözesandatenschutz -
beauftragten, hin.
(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zu sam -
menarbeit mit den staatlichen Beauftragten für den
Da tenschutz.

§ 19
Beanstandungen durch den

Diözesandatenschutzbeauftragten
(1) Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Ver -
stö ße gegen Vorschriften dieser Anordnung oder
gegen andere Datenschutzbestimmungen oder sons -
tige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten fest, so beanstandet er diese unter Setzung ei -
ner angemessenen Frist zur Behebung gegenüber der
betroffenen kirchlichen Dienststelle.
(2) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht beho-
ben, so verständigt der Diözesandatenschutz be -
auftragte die Aufsicht führende Stelle und fordert sie
zu einer Stellungnahme auf.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von
einer Beanstandung absehen oder auf  eine Stellung -
nah me der Aufsicht führenden Stelle verzichten,
wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt, deren
Be hebung mittlerweile erfolgt ist.

(4) Mit der Beanstandung kann der Diözesandaten -
schutz beauftragte Vorschläge zur Beseitigung der
Män gel und zur sonstigen Verbesserung des Daten -
schutzes verbinden.
(5) Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnahme
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthal-
ten, die aufgrund der Beanstandungen des Diö ze san -
datenschutzbeauftragten getroffen worden sind.

(6) Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser An -
ord  nung und anderer Vorschriften über den Daten -
schutz kann der Diözesandatenschutz be auf tragte
gegenüber der betroffenen Dienststelle Maß nah men
zur Beseitigung festgestellter Verstöße bei der Er he -
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezoge-
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ner Daten oder technischer und organisatorischer
Mängel anordnen. Wird diese Anordnung nicht frist-
gemäß umgesetzt, hat sich der Diözesandaten schutz -
beauftragte an die Aufsicht führende Stelle zu wen-
den, die zeitnah über die notwendigen Maßnahmen
entscheidet.

§ 20
Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz
(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die
per sonenbezogene Daten automatisiert erheben,
ver arbeiten oder nutzen, können einen betrieblichen
Da tenschutzbeauftragten schriftlich bestellen.
(2) Sind mit der automatisierten Datenerhebung,
-ver arbeitung oder -nutzung mehr als zehn Personen
be fasst, so soll ein betrieblicher Datenschutz be auf -
tragter bestellt werden.

(3) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf
nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner
Auf gaben erforderliche Fachkunde und Zuverläs sig -
keit besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Per -
son außerhalb der kirchlichen Stelle betraut werden.
Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter kann von
mehreren kirchlichen Stellen bestellt werden.
(4) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem
Leiter der kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstel-
len. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf  dem
Ge biet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf  we -
gen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachtei-
ligt werden.
(5) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner
Auf gaben zu unterstützen. Betroffene können sich
je derzeit an den betrieblichen Datenschutz be auf trag -
ten wenden.
(6) Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Daten -
schutz bestellt worden, so ist die Kündigung seines
Ar beitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tat -
sa chen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal -
tung der Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Ab -
berufung als betrieblicher Beauftragter für den Da -
ten schutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres
nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es
sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündi -
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigt ist.

(7) Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben
er forderlichen Fachkunde hat die verantwortliche
Stel le dem betrieblichen Beauftragten für den Daten -

schutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs -
ver anstaltungen in angemessenem Umfang zu er -
mög lichen und deren Kosten zu übernehmen.
(8) Im Übrigen findet § 16 entsprechende Anwen -
dung.
(9) Sind mit der automatisierten Datenerhebung,
-ver arbeitung oder -nutzung weniger als elf  Per so -
nen befasst, kann die Erfüllung der Aufgaben des be -
trieblichen Datenschutzes in anderer Weise geregelt
werden.

§ 21
Aufgaben des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt
auf  die Einhaltung dieser Anordnung und anderer
Vor schriften über den Datenschutz hin. Zu diesem
Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an den Diö -
zesandatenschutzbeauftragten gem. § 16 KDO wen-
den. Er hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverar -
beitungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwa-
chen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der au -
to matisierten Verarbeitung personenbezogener Da -
ten rechtzeitig zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Da -
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen
mit den Vorschriften dieser Anordnung sowie ande-
rer Vorschriften über den Datenschutz und mit den
je weiligen besonderen Erfordernissen des Daten -
schut zes vertraut zu machen.
(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist
von der verantwortlichen Stelle  eine Übersicht nach
§ 3 a Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.
(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht
die Angaben nach § 3 a Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf  Antrag
je dermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein be -
rech tigtes Interesse nachweist.

§ 22
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderli-
chen Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt ins-
besondere fest:
a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3a,
b) den Inhalt der schriftlichen Verpflichtungs er klä -
rung gemäß § 4 Satz 2, 
c) die technischen und organisatorischen Maßnah -
men gemäß § 6 Satz 1.
d) die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen Da -
ten schutzes gemäß § 20 Abs. 9.
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§ 23
Schlussbestimmung

Diese Anordnung tritt am 1. März 2014 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen
Da tenschutz – KDO vom 20. Oktober 2003 (KA
2003 Nr. 193; HdR Nr. 830.4), zuletzt geändert am 8.
Februar 2013 (KA 2013 Nr. 46), außer Kraft.
Die bisher ergangenen Ausführungsbestimmungen
ge mäß § 22 der bis zum 28. Februar 2014 geltenden
KDO behalten ihre Gültigkeit.

Trier, den 14. Februar 2014 

(Siegel)

Bischof  von Trier
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Präambel
Die römisch-katholische Kirche ordnet und verwal-
tet innerhalb der Schranken des für alle geltenden
Ge setzes (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Absatz 3
WRV) ihre Angelegenheiten und damit auch ihr Ar -
chiv wesen selbstständig.
Die Archive der katholischen Kirche dokumentieren
das Wirken der Kirche und erfüllen als Gedächtnis
der Kirche sowie der Gesellschaft und als Teil ihrer
Kulturgüter eine wichtige pastorale Funktion. Sie
die  nen der Erforschung der Geschichte der Kirche,
ihrer Verwaltung und der Rechtssicherung. Im In te -
resse der geschichtlichen Wahrheit werden die kirch-
lichen Archive nach Maßgabe dieser Anordnung für
eine Nutzung geöffnet.

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt unbeschadet der Bestim -
mun gen des gesamtkirchlichen Rechts für die Archi -
vierung von Unterlagen aller kirchlicher Rechtsträger
und deren Einrichtungen, unabhängig von ihrer
Rechts form, im Gebiet der Diözese Trier, insbeson-
dere der Diözese selbst, der Pfarreien, der Kirchen -
ge  meinden, der Verbände von Pfarreien und Kir -
chen gemeinden sowie des Diözesan-Caritasverban -
des und seiner Gliederungen.

(2) Sofern der Diözesanbischof  für die Institute des
ge weihten Lebens (Ordensinstitute und Säkularinsti -
tu te) diözesanen Rechts und die Gesellschaften des
apostolischen Lebens diözesanen Rechts eine eigene
Ar chivordnung in Kraft setzt, sind diese vom Gel -
tungsbereich ausgenommen.

(3) Diese Anordnung gilt auch für die Archivierung
von Unterlagen, die kirchliche Archive von anderen
als den anbietungspflichtigen Stellen oder von natür-
lichen oder juristischen Personen übernehmen.

§ 2
Verhältnis zu KDO und anderen

Rechtsvorschriften, Löschungssurrogat
(1) Diese Anordnung ist zugleich eine besondere
kirch liche Rechtsvorschrift in Bezug auf  personen -
be zogene Daten nach § 1 Absatz 3 der Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz (KDO) in der je -
weils geltenden Fassung, die den Vorschriften der
KDO vorgeht.

(2) Enthalten besondere kirchliche oder staatliche
Rechts vorschriften im Sinne des § 1 Absatz 3 KDO
im Verhältnis zu dieser Anordnung anders lautende
Re gelungen, so gehen diese den Regelungen dieser
An ordnung vor, wenn sie einen ausdrücklichen Hin -
weis auf  ihren Vorrang enthalten. Fehlt ein solcher
Hinweis, gelten die Regelungen dieser Anordnung,
soweit der Ortsordinarius nicht eine abweichende
Entscheidung trifft.

(3) Die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß
§ 6 Absatz 5 Satz 1 anzubietenden und zu überge-
benden Unterlagen ersetzt die nach der KDO oder
anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvor -
schriften erforderliche Löschung, wenn die Archi -
vierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Be -
troffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Kirchliche Archive im Sinne dieser Anordnung
sind alle Archive, die von den in § 1 Absatz 1 ge -
nann ten Stellen unterhalten werden und die mit der
Archivierung von in erster Linie dort entstandenen
Unterlagen sowie der Unterlagen ihrer Rechts -
vorgänger betraut sind. Sie sind als „historische Ar -
chi ve“ im Sinne des can. 491 § 2 CIC zu verstehen.

(2) Unterlagen im Sinne dieser Anordnung sind ana-
log oder digital vorliegende Urkunden, Amtsbücher,
Ak ten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Kar -
teien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-,
Film- und Tondokumente sowie sonstige Auf zeich -
nungen unabhängig von ihrer Speicherungsform so -
wie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für
Er haltung, Verständnis und Nutzung dieser Infor -
ma tionen notwendig sind.

(3) Archivgut sind alle in das Archiv übernommenen
archivwürdigen Unterlagen.

(4) Archivwürdig sind Unterlagen, die das Wirken
der Kirche dokumentieren, der Rechtssicherung die-
nen oder von bleibendem Wert für Wissenschaft,
For schung oder die kirchliche Bildungsarbeit sind.

(5) Archivierung beinhaltet die Erfassung, Bewer -
tung und Übernahme von Unterlagen sowie die
sach gemäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Er -
hal tung, Instandsetzung, Erschließung (Ordnung
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und Verzeichnung), Erforschung, Veröffentlichung
von Archivgut und dessen Bereitstellung für die Nut -
zung.

(6) Anbietungspflichtige Stelle ist innerhalb der in
§ 1 Absatz 1 genannten Einrichtungen und Rechts -
trä ger jeweils die für die Anbietung zuständige Or -
ganisationseinheit.

§ 4
Archivierungspflicht

(1) Alle in § 1 Absatz 1 genannten Stellen sind ver-
pflichtet, ihre Unterlagen zu archivieren.

(2) Sie erfüllen diese Archivierungspflicht durch
1. Errichtung und Unterhalt eigener Archive oder
Übertragung auf  eine für Archivierungszwecke
geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder
2. Übergabe ihres Archivgutes zur Archivierung an
das Diözesanarchiv oder nach Maßgabe von § 12
Absatz 2 an ein anderes kirchliches Archiv.

§ 5
Aufgaben der kirchlichen Archive

(1) Die Archive archivieren Unterlagen aus ihrem
jeweiligen Zuständigkeitsbereich. 
(2) Die Archive können auch Archivgut von anderen
Stellen oder von natürlichen oder juristischen Perso -
nen übernehmen, an dessen Archivierung ein kirch-
liches Interesse besteht.
(3) Die Archive können Sammlungen anlegen, soweit
dies in Ergänzung der archivierten Unterlagen der
Dokumentation kirchlicher Tätigkeit dient.
(4) Die Archive leisten im Rahmen ihrer Mög lich -
keiten Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch
Pub likationen und Ausstellungen, durch Anleitung
zur Arbeit mit Archivgut und durch Zusam men ar -
beit mit Einrichtungen der Bildung und der Wissen -
schaft sowie den Medien.

§ 6
Anbietung und Übernahme

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Stellen haben den
zuständigen kirchlichen Archiven unaufgefordert alle
Unterlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. 
Die Entscheidung, wann Unterlagen zur Erfüllung
der Aufgaben nicht mehr benötigt werden, liegt nach
Maßgabe von Absatz 2 bei der anbietungspflichtigen
Stelle. Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ab -
lauf  der geltenden kirchlichen oder staatlichen Auf -
be wahrungsfristen.

(2) Alle Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach ih -

rer Entstehung beziehungsweise nach Schließung der
Akte oder Erledigung des Geschäftsvorfalls dem zu -
ständigen Archiv anzubieten, sofern  kirchliche oder
staatliche Rechtsvorschriften keine längeren Aufbe -
wah rungsfristen bei den anbietungspflichtigen Stel -
len vor sehen.

(3) Elektronische Unterlagen, die einer laufenden
Aktualisierung unterliegen, sind in bestimmten Ab -
ständen ebenfalls zur Archivierung anzubieten.

(4) Den zuständigen Archiven ist auf  Verlangen zur
Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die
Unterlagen, die dazugehörigen Hilfsmittel sowie die
ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser
Information und deren Nutzung notwendig sind, zu
gewähren.

(5) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unter -
lagen mit personenbezogenen Daten, die aufgrund
datenschutzrechtlicher oder vergleichbarer Be stim -
mungen gelöscht werden müssten oder gelöscht wer-
den könnten; Unterlagen mit personenbezogenen
Da ten, deren Speicherung bereits unzulässig war,
sind besonders zu kennzeichnen. Für alle Unterlagen
mit personenbezogenen Daten gelten besondere Si -
che rungsverpflichtungen, insbesondere im Hinblick
auf  § 7 Absatz 2, § 8 Absatz 3 und Absatz 6 sowie §
9 Absatz 3. In diesem Fall ersetzt die Archivierung
die sonst erforderliche Löschung.

(6) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unter -
lagen, die im Rahmen einer seelsorglichen Tätigkeit
oder Beratung entstanden sind. Anzubieten und zu
übergeben sind ferner Unterlagen, die als vertraulich
oder geheim eingestuft sind. Die Verpflichtung zur
Wah rung des Beichtgeheimnisses oder anderer ge -
setz licher Geheimhaltungspflichten bleiben unbe-
rührt.

(7) Die Archive legen die Modalitäten der Anbietung
von Unterlagen im Einvernehmen mit den anbie-
tungspflichtigen Stellen fest.

(8) Über die Archivwürdigkeit entscheidet das zu -
stän dige Archiv unter Zugrundelegung fachlicher
Kri terien nach Anhörung der anbietenden Stelle. Als
archivwürdig bewertete Unterlagen werden inner-
halb eines Jahres dem Archiv übergeben.

(9) Wird über angebotene Unterlagen nicht inner-
halb eines Jahres vom zuständigen Archiv entschie-
den, entfällt die Verpflichtung zur weiteren Aufbe -
wah rung. Dem Anbieter obliegt es, ebenso wie im
Fall von nicht archivwürdigen Unterlagen, die Unter -
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la gen datenschutzgerecht zu entsorgen, wenn die
ein schlägigen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind
und weder andere Rechtsvorschriften noch schutz-
würdige Belange Betroffener entgegenstehen.

§ 7
Verwahrung und Sicherung

(1) Archivgut ist unveräußerlich. Die Möglichkeit zur
Ab gabe von Archivgut an andere kirchliche oder öf -
fent liche Archive bleibt davon unberührt.

(2) Archivgut ist auf  Dauer zu erhalten und in jeder
Hinsicht sicher zu verwahren.
Die Archive haben geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen zur Sicherung zu ergreifen.
Für Unterlagen, die personenbezogene Daten ent-
halten oder einem besonderen gesetzlichen Ge heim -
nisschutz unterliegen, gilt dies in besonderem Maße.
Das Archivgut ist insbesondere vor unbefugtem Zu -
griff  zu schützen und in Räumen zu verwahren, die
den fachlichen Anforderungen entsprechen.

(3) Rechtsansprüche Betroffener auf  Löschung un -
zu lässig gespeicherter personenbezogener Daten
bleiben unberührt. Bei mehreren Betroffenen müs-
sen alle Betroffenen einer Löschung zustimmen.
Bestreitet ein Betroffener die Richtigkeit personen-
bezogener Daten im Archivgut und wird die Un rich -
tig keit festgestellt, hat er einen Berichti gungs an -
spruch.

(4) Eine Unterbringung in nichtkirchlichen (wie
staatlichen, kommunalen oder privaten) Räumen ist
nur nach Maßgabe von § 12 Absatz 2 zulässig.

(5) Archivgut ist in seiner Entstehungsform zu erhal-
ten, sofern dem keine archivfachlichen Belange ent-
gegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Erkennt -
nis sen zu bearbeiten. In besonders begründeten Ein -
zel fällen können die Archive Unterlagen, die als Ar -
chiv gut übernommen wurden und deren Archiv wür -
dig keit nicht mehr gegeben ist, vernichten, wenn
kirchliche Interessen oder schutzwürdige Interessen
Betroffener nicht entgegenstehen.

§ 8
Nutzung

(1) Die Nutzung von Archivgut erfolgt nach Maßga -
be dieser Anordnung und der auf  ihrer Grundlage zu
erlassenden Benutzungsordnung, soweit aufgrund
an derer Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt
wird.

(2) Die Nutzung kann an Auflagen gebunden wer-
den. Ein Anspruch auf  eine bestimmte Form der

Nutzung besteht nicht.

(3) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Ar chiv -
guts zu versagen, wenn
1. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter,
auch unter Berücksichtigung von § 9 Absatz 3, be -
ein trächtigt werden könnten,
2. der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nut -
zung nicht zulässt,
3. eine Vorschrift über Geheimhaltung verletzt wür -
de,
4. ein nicht vertretbarer Aufwand entstehen würde
oder
5. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl
der Kirche gefährdet würde.

(4) Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen
mit Eigentümern privaten Archivguts bleiben unbe-
rührt.
(5) Betroffenen ist auf  Antrag nach Maßgabe des
kirchlichen Rechts (can. 487 § 2 und can. 491 § 3
CIC, § 13 KDO) und von Absatz 2 aus dem Archiv -
gut Auskunft zu erteilen oder Einsicht in dieses zu
gewähren, soweit es sich auf  ihre Person bezieht. Die
Entscheidung hierüber trifft das zuständige Archiv.

(6) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und
Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, das
aus ihren Unterlagen gebildet wurde, zu nutzen. Dies
gilt nicht für personenbezogene Daten, die aufgrund
einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht
werden müssen.
(7) Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, von
einem Druckwerk bzw. einer elektronischen Pub li ka -
tion im Sinne von § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die
Deutsche Nationalbibliothek in der jeweils geltenden
Fassung, das unter wesentlicher Verwendung von
Archivgut verfasst oder erstellt wurde, nach Erschei -
nen dem zuständigen Archiv unaufgefordert ein Be -
leg exemplar unentgeltlich abzuliefern.

§ 9
Schutzfristen

(1) Die Schutzfristen werden ab dem Schlussdatum
der jeweiligen Archivalieneinheit berechnet.

(2) Die Nutzung von Archivgut, für das nachfolgend
keine spezielle Regelung getroffen ist, ist zulässig
nach Ablauf  einer Schutzfrist von 40 Jahren.

(3) Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbe stim -
mung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf  eine
oder mehrere natürliche Personen bezieht (perso-
nenbezogenes Archivgut), beträgt die Schutzfrist
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eben falls 40 Jahre. Sie endet jedoch nicht vor Ablauf
von
1. 30 Jahren nach dem Tod der betroffenen Person
oder der Letztverstorbenen von mehreren Personen,
deren Todesjahr dem Archiv bekannt ist,
2. 120 Jahren nach der Geburt der betroffenen Per -
son oder der Geburt der Letztgeborenen von mehre-
ren Personen, deren Todesjahr dem Archiv nicht be -
kannt ist,
3. 70 Jahren nach Entstehung der Unterlagen, wenn
weder das Todes- noch das Geburtsjahr der betroffe-
nen Person oder einer der betroffenen Personen dem
Archiv bekannt sind.

(4) Für Archivgut, das besonderen kirchlichen oder
staatlichen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt,
be trägt die Schutzfrist 60 Jahre.

(5) Für bischöfliche Amtsakten und Nachlässe be -
trägt die Schutzfrist 60 Jahre.

(6) Die Schutzfristen gelten nicht für solche Unter -
lagen, die bereits veröffentlicht wurden bzw. schon
bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt
oder der Öffentlichkeit zugänglich waren.

(7) Für  personenbezogenes Archivgut betreffend
Amts träger in  Ausübung ihrer Ämter sowie Perso -
nen der Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen ge -
mäß Absatz 3 nur, sofern deren Privatsphäre betrof-
fen ist.

(8) Die Schutzfristen gelten auch für die Nutzung
durch kirchliche Stellen, sofern es sich nicht um die
abliefernde Stelle handelt.

§ 10
Verkürzung von Schutzfristen

(1) Die Nutzung von Archivgut, das noch Schutz fris -
ten unterliegt, kann in besonders begründeten Fällen
auf  Antrag durch den Ortsordinarius genehmigt
wer den, wenn
1. bei personenbezogenem Archivgut die Betrof fe -
nen schriftlich in die Nutzung eingewilligt haben
oder
2. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen
Zwecken oder zur Wahrnehmung rechtlichen Inte -
res  ses erfolgt und dabei sichergestellt ist, dass
schutz würdige Belange Betroffener nicht beeinträch-
tigt werden, oder
3. dies im überwiegenden kirchlichen Interesse liegt.
Bei Unterlagen mit personenbezogenen Daten, de -
ren Speicherung unzulässig war, ist eine Verkür zung
von Schutzfristen unzulässig.

(2) Anträge auf  Verkürzung von Schutzfristen sind
über das zuständige Archiv an den Ortsordinarius zu
richten. Die Vorprüfung des Antrags übernimmt die
Lei tung des Diözesanarchivs, die ihrerseits Sachver -
stän dige beiziehen kann. Die Entscheidung des
Orts  ordinarius wird dem Antragsteller durch das Ar -
chiv mitgeteilt.

(3) Einmal zugänglich gemachtes Archivgut ist auf
begründeten Antrag unter Berücksichtigung der
Voraus setzungen von Absatz 1 auch anderen Wis -
sen schaftlern zugänglich zu machen.

§ 11
Veröffentlichung

Die Archive sind berechtigt, Archivgut sowie die da -
zu gehörigen Findmittel unter Wahrung der schutz-
würdigen Belange Betroffener und der Rechte Drit -
ter zu veröffentlichen. § 8 Absatz 3, § 9 und § 10 gel-
ten entsprechend.

§ 12
Das Diözesanarchiv

(1) Das Diözesanarchiv archiviert das Archivgut der
Bischöflichen Kurie sowie der in § 1 genannten Stel -
len, die ihr Archivgut an das Diözesanarchiv überge-
ben haben.

(2) Das Diözesanarchiv nimmt die Aufsicht des Diö -
zesanbischofs über alle gemäß § 1 Absatz 1 zugeord-
neten kirchlichen Archive wahr. Im Rahmen dieser
Fachaufsicht prüft oder veranlasst es die Prüfung der
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Archivie -
rungs maßnahmen (Art und Weise der Aufgaben er -
fül lung) und koordiniert im Rahmen der Geschäfts -
ver teilung die erforderliche Einbindung weiterer Or -
ga ni sationseinheiten. Insbesondere bei Entschei dun -
gen über die Unterbringung des Archivs, die Überga-
be an ein anderes kirchliches Archiv, die Abgabe von
Archivgut sowie bei größeren Ordnungs- und Ver -
zeichnungsarbeiten und der Beauftragung ehrenamt-
licher Personen ist das Diözesanarchiv gutachtlich
hin zuzuziehen. Das Diözesanarchiv entscheidet, wel-
che Instrumente der Fachaufsicht es einsetzt.

(3) Das Diözesanarchiv wirkt bei der Festlegung von
in der Kurie bzw. in der Diözese gültigen Aus tausch -
formen zur Archivierung elektronischer Dokumente
mit.

(4) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Diö -
zesanarchiv die kirchliche Verwaltung bei der Ver  wal -
tung, Aufbewahrung und Sicherung ihrer Un ter la -
gen.
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(5) Innerhalb des Bistumsgebiets berät das Diöze -
san archiv nach dem Belegenheitsprinzip in Fragen
der Archivierung auch alle kirchlichen Archive, die
nicht in den Geltungsbereich dieser Anordnung fal-
len.

(6) Das Diözesanarchiv nimmt Aufgaben im Rah -
men der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.

§ 13
Andere kirchliche Archive

(1) Andere kirchliche Archive sind die Archive der in
§ 1 Absatz 1 genannten Stellen mit Ausnahme des
Diözesanarchivs. Sie archivieren ihr Archivgut in ei -
ge ner Zuständigkeit.

(2) Die anderen Archive unterstehen der Fach auf -
sicht des Diözesanbischofs, die durch das Diözesan -
ar chiv wahrgenommen wird.

(3) Unter größtmöglicher Gewährleistung der Anfor -
de rungen dieser Anordnung können im Hinblick auf
die Verhältnismäßigkeit des Aufwands gesonderte
tech nische und organisatorische Maßnahmen nach
§ 14 Nr. 2 geregelt werden. Die Sicherung von Un -
ter lagen, die personenbezogene Daten enthalten
oder einem besonderen gesetzlichen Geheimnis -
schutz unterliegen, muss dabei in vollem Umfang ge -
währleistet bleiben.

§ 14
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderli-

chen Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt ins-
besondere fest:
1. Einzelheiten der Sicherung und Veröffentlichung
so wie Nutzung des Archivguts einschließlich der für
die Nutzung zu erhebenden Gebühren und Aus la -
gen,
2. die gesonderten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 3.

§ 15
Inkrafttreten

Die Kirchliche Archivordnung tritt am 1. März 2014
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Anordnung über die
Sicherung und Nutzung der Archive der katho li -
schen Kirche vom  9. November 1988 (KA 1988 Nr.
208) außer Kraft.

Die Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz
für die Erhaltung und Verwaltung der kirchlichen Ar -
chive in Deutschland (KA 1968 Nr. 255) finden kei -
ne Anwendung mehr.

Trier, den 14. Februar 2014

(Siegel)

Bischof  von Trier 
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Die Ordnung für die Kirchenchöre in der Diözese
Trier vom 19. Oktober 2006 (KA 2006 Nr. 178; HdR
Nr. 431.2) wird wie folgt geändert:
I. Änderung der Ordnung

§ 8 Vorstand erhält folgende Fassung:
§ 8

Vorstand
(1) Jeder Kirchenchor hat einen Vorstand. Der Vor -
stand ist für alle Angelegenheiten des Kirchenchores
zuständig, sofern nicht eine Zuständigkeit anderer
Gremien oder Personen gegeben ist. Er führt die Be -
schlüsse der Chorversammlung durch. Für die Be -
schlüs se des Vorstandes gilt § 7 Absatz 7 entspre-
chend.
(2) Dem Vorstand gehören kraft Amtes an:
a) der Präses und
b) der Chorleiter.
(3) Präses ist der Pfarrer. Er kann dieses Amt einem
an deren hauptamtlichen Seelsorger übertragen.
(4) Berufung und Anstellung des Chorleiters erfol-
gen nach den in der Diözese Trier geltenden Be stim -
mungen.
(5) Dem Vorstand sollen ferner nach Möglichkeit
folgende gewählte Mitglieder angehören:
a) der Vorsitzende,
b) der stellvertretende Vorsitzende,
c) der Schriftführer,
d) der Kassenwart,
e) Beiräte, soweit erforderlich.
(6) Die Vorstandsmitglieder nach Absatz 5 werden
durch die Chorversammlung gemäß § 7 gewählt. Bei
der Wahl entscheidet die Chorversammlung über die
Dauer der Amtszeit des Vorstands, die mindestens
ein Jahr sein muss und höchstens fünf  Jahre betra-
gen darf. 

(7) Die Wahl kann alternativ auch derart erfolgen,
dass die Chorversammlung Vorstandsmitglieder
wählt, ohne dass dem jeweiligen Vorstandmitglied
von der Chorversammlung eine bestimmte Aufgabe
im Sinne von § 9 Absatz 3 bis 6 zugewiesen wird. In
diesem Falle verteilen die Vorstandsmitglieder die im
Vorstand anfallenden Arbeiten und Aufgaben unter
sich nach ihrer eigenen Entscheidung, wobei be -
stimmte Aufgaben auch gemeinschaftlich von meh-
reren Vorstandsmitgliedern wahrgenommen werden
können. Dies gilt auch dann, wenn die Ämter nach
Absatz 5 nur teilweise besetzt werden können.
(8) Findet sich niemand, der bereit ist, die Aufgaben
des Kassenwartes nach § 9 Absatz 5 wahrzunehmen,
so übernimmt der Verwaltungsrat (Kirchenge mein -
derat) der Kirchengemeinde die Verwaltung der
Chor kasse.
(9) Ist im Übrigen wegen unzureichender Besetzung
des Vorstandes eine ordnungsgemäße Wahrneh -
mung der dem Vorstand obliegenden Aufgaben oder
ei ne gedeihliche Chorarbeit nicht mehr möglich, so
ist die Chorversammlung nach § 17 einzuberufen.
Die se hat zu prüfen, ob eine Auflösung des Chores
ge boten ist.

II. Inkrafttreten
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Be -
kanntmachung in Kraft.

Trier, den 12. Februar 2014

(Siegel)

Bischof  von Trier
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Nr. 63
Feier der Ehejubiläen anlässlich der Heilig-Rock-Tage 2014

Nr. 64
Pfarrgemeinderatswahlen 2015

VERORDNUNGEN UND BEKANNTMACHUNGEN

Kirchliches Amtsblatt 1. März 2014, Nr. 62-64

Im Anschluss an die Eucharistiefeier haben die
Ehejubilare die Möglichkeit, sich segnen zu lassen.

Die Priester und pastoralen Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter sind gebeten, den Ehejubilaren in ihren
Pfarreien diesen Termin bekannt zu machen und
dazu einzuladen. Nähere In formationen folgen.

Das Bischöfliche Generalvikariat

Nr. 62
Einladung zur Chrisam-Messe 

Zur Mitfeier der Chrisam-Messe am Mittwoch, dem
16. April 2014, um 10:00 Uhr im Hohen Dom sind
alle Gläubigen herzlich eingeladen.
Im Rahmen dieser Eucharistiefeier werden die heili-
gen Öle – Chrisam, Katechumenen- und Krankenöl
– geweiht. Sie sind Zeichen der heilenden Nähe Got -
tes und der besonderen Gnade, mit der uns Gott,
unser Schöpfer, in den Sakramenten der Taufe, Fir -
mung und Weihe beschenkt. 
Die Priester und Diakone werden gebeten, in Chor -
kleidung an der Feier teilzunehmen und ihre Plätze in
den reservierten Bänken im Querschiff  einzuneh-

men.

Nach der Chrisam-Messe findet für die Teilnehmer
des Gottesdienstes ein Empfang in der Cafeteria des
Bischöflichen Generalvikariates statt. 
Die Anmel dung hierzu möge über die Herren
Dechanten bis zum 7. April 2014 beim Sekretariat
des Bischofs, Postfach 34 44, 54224 Trier, Telefax
(0651) 71 05-4 97, erfolgen.

Trier, den 17. Februar 2014

Msgr. Dr. Georg Bätzing
Bischöflicher Generalvikar
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Vom 27. April bis zum 4. Mai 2014 finden in Trier
die Heilig-Rock-Tage statt.

In diesem Rahmen sind alle Ehejubilare dieses Jahres
eingeladen, zusammen mit Bischof  Dr. Stephan
Ackermann am Montag, dem 28. April um 15 Uhr
im Hohen Dom die Eucharistie zu feiern, um Gott
für die Jahre ihrer Ehe und das christliche Zeugnis,
das sie dadurch geben, Dank zu sagen.

Die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen finden am
7./8. November 2015 in allen Pfarreien des Bistums
Trier statt. 

Trier, den 30. Januar 2014

Das Bischöfliche Generalvikariat



Nr. 66  
Sitzungstermine der Diözesanbaukommission für das Jahr 2014

Entsprechend ihrem Statut vom 15. Januar 2013 (KA
2013 Nr. 23; HdR 822.3) ist die Diözesan bau kom -
mission u. a. bei der Gestaltung oder Veränderung
der liturgischen und künstlerischen Ausstattung von
Sakralbauten zu beteiligen. 
Die Stellungnahme der Diö zesanbaukommission ist
Voraussetzung für die Ge nehmigung nach dem Ge -
setz über die Verwaltung und Vertretung des Kir -
chen vermögens im Bistum Trier (Kirchenvermö -
gens verwaltungsgesetz – KVVG).

Für das Jahr 2014 sind folgende Sitzungstermine
geplant:
• Mittwoch, 4. Juni 2014
• Montag, 6. Oktober 2014.

Die Abgabefrist der Unterlagen (Pläne, Modelle, Fo -
tos, ggf. Verwaltungsratsbeschluss) endet 14 Tage
vor dem jeweiligen Sitzungstermin.

Trier, den 20. Februar 2014  

Das Bischöfliche Generalvikariat

Nr. 65
Erwachsenenfirmung 2014

Die Firmung von Erwachsenen findet in diesem Jahr
am 6. Sonntag der Osterzeit, dem 18. Mai 2014, um
10.00 Uhr im Hohen Dom zu Trier statt. Weih -
bischof  Robert Brahm wird Erwachsenen, die ge -
tauft, aber noch nicht gefirmt sind, im Hochamt das
Sakrament der Firmung spenden.

Bewerberinnen und Bewerber, die in dieser Feier das
Sakrament der Firmung empfangen möchten, kön-
nen bis zum 25. April 2014 im Bischöflichen Gene -
ralvikariat in der Abteilung 1.1, Pastorale Grund auf -
gaben, angemeldet werden. Weitere Informationen
sind im Internet unter www.katechese.bistum-trier.de
sowie per E-Mail: astrid.gouverneur@bgv-trier.de;
Te lefon (0651) 7105-434, Fax: (0651) 7105-405, zu
er halten.

Vorzulegen ist eine aktuelle Taufbescheinigung

(nicht älter als 6 Monate) sowie eine formlose Bestä -
tigung des zuständigen Pfarramtes bzw. des beglei-
tenden Seelsorgers oder der Seelsorgerin, dass die
Bewerberin bzw. der Bewerber auf  die Firmung vor-
bereitet wird und die Paten die Voraussetzung für die
Patenschaft erfüllen.

Vor dem Gottesdienst ist um 9.00 Uhr ein vorberei-
tendes Gespräch der Firmbewerberinnen und Firm -
be werber mit Weihbischof  Robert Brahm im Ro -
manischen Saal im Domkreuzgang vorgesehen. Die
Neugefirmten und ihre Gäste sind im Anschluss an
den Gottesdienst zu einer Begegnung in den
Romanischen Saal eingeladen.

Trier, den 18. Februar 2014  

Das Bischöfliche Generalvikariat

Nr. 67 
Rehabilitationsmaßnahmen für beihilfeberechtigte Priester

Die Anerkennung der Beihilfefähigkeit ambulanter
oder stationärer Rehabilitationsmaßnahmen (Heil -
kuren) ist gemäß § 5 Absatz 3 der Beihilfeordnung
für Priester des Bistums Trier im Bischöflichen Ge -
ne ralvikariat zu beantragen. Aus Datenschutz -
gründen wird darum gebeten, Anträge mit den im
Rahmen der Antragstellung vorzulegenden Doku -

menten (z.B. ärztliches Attest) unmittelbar an die
zuständige Abteilung 2.1: Justiziariat und Recht im
Bischöflichen Generalvikariat, Hinter dem Dom 6,
54290 Trier, zu adressieren.

Trier, den 14. Februar 2014 

Das Bischöfliche Generalvikariat 
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Nr. 68
Hinweise zur MISEREOR-Fastenaktion 2014

„Mut ist, zu geben, wenn alle nehmen.“
Mit dem diesjährigen Leitwort zur 56. Fastenaktion
ruft das katholische Hilfswerk MISEREOR dazu
auf, den Hunger weltweit zu bekämpfen und dabei
den eigenen Lebensstil in den Blick zu nehmen. Jeder
achte Mensch auf  der Welt leidet Hunger, alle fünf
Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung. Als
Christen wollen wir das nicht hinnehmen und sind
zu mutigem und entschlossenem Handeln aufgeru-
fen: Mit unserem Engagement, unserem Gebet und
der materiellen Unterstützung wollen wir Perspek -
tiven für ein Leben in Würde für alle Menschen
schaf fen – ob in Europa oder in Afrika, Asien oder
La teinamerika.
Die MISEREOR-Fastenaktion wird am 1. Fasten -
sonn tag (9. März 2014) eröffnet. Gemeinsam mit Bi -
schöfen, Partnern und Gästen aus aller Welt feiert
MISEREOR um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche St.
Ma rien Liebfrauen in Berlin einen weltkirchlichen
Gottesdienst, der live von der ARD übertragen wird.
Das diesjährige Aktionsplakat zeigt die zwölfjährige
Pukas Madelena, die in dem kleinen Dorf  Naka pe li -
muraim im Nordosten Ugandas lebt. Mit ihren sechs
Geschwistern und ihrer Mutter kämpft sie Tag für
Tag um ausreichend Nahrung für das Überleben ih -
rer Familie. 
Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten
wäh rend der Fastenzeit bieten die „Liturgischen Bau -
steine“. Dazu zählen Predigtvorschläge, Anre gun gen
für eine Bußandacht, Bausteine für Gottes dienste zur
Kinderfastenaktion und zur Jugendaktion sowie Ma -
te rialien für Seniorengottesdienste und „Ei ne Welt“-
Kreuzwege für Kinder und Erwachsene. Vorschläge
für Spätschichten in den Gemeinden runden das An -
ge bot ab. Ein Pfarrbriefmantel und eine Pfarrbrief -
beilage helfen, die Fastenaktion be kannt zu machen.

Das MISEREOR-Hungertuch „Wie viele Brote habt
Ihr?“ der bolivianischen Künstlerin Ejti Stihi inter-
pretiert biblische Texte zum Themenbereich Hunger
und der Fülle des Lebens. Zahlreiche Begleit mate ria -
lien laden auch dieses Jahr zu Refle xion und Aus -
einan dersetzung ein.

Viele Gemeinden bieten am MISEREOR-Sonntag
(6. April 2014) ein Fastenessen zu Gunsten von MI -
SE REOR-Projekten an. Hilfen zur Vorbereitung fin-
den sich in einer kleinen „Arbeitshilfe Fastenessen“.

Als täglicher Begleiter durch die Fastenzeit laden der
MISEREOR-Fastenkalender 2014 und das Fasten -
bre vier (www.fastenbrevier.de) ein, die Fastenzeit
aktiv zu gestalten.
Die Kinder der Karamajong in Nordostuganda sind
die Akteure der aktuellen Kinderfastenaktion. Hier -
für gibt es einen Comic, Opferkästchen, ein Ak -
tionsheft und ein Singspiel. Die Jugendlichen for-
dern mit der MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion
„Basta! Ein für alle Mahl.“ einen Gegenentwurf  zu
den wirtschaftlichen Missständen unserer Welt.
Am Freitag, dem 4. April 2014, ist bundesweiter
„Coffee Stop-Tag“, eine Aktion rund um den fair
gehandelten Kaffee! 
Auf  der MISEREOR-Homepage (www.misereor.de)
gibt es die Möglichkeit, das Engagement der Ge -
mein de im Rahmen der Fastenaktion vorzustellen
und sich mit anderen Gemeinden auszutauschen.
Die Aktion vor Ort kann auch im MISEREOR-Ka -
len der auf  der Website angekündigt werden.
Am 4. Fastensonntag (29./30. März 2014) soll in al -
len katholischen Gottesdiensten der Aufruf  der
deut schen Bischöfe zur MISEREOR-Fastenaktion
verlesen werden (vgl. KA 2014 Nr. 56). Eine Woche
später, am 5. Fastensonntag (5./6. April 2014), wird
mit der MISEREOR-Kollekte um solidarische Un -
ter stützung für den lebensnotwendigen Kampf  ge -
gen den Hunger in der Welt gebeten. Auch das Fas -
ten opfer der Kinder soll gemeinsam mit der Ge -
mein dekollekte ohne Abzug mit dem Vermerk „MI -
SE REOR 2014“ auf  das Konto der Kirchenge mein -
de eingezahlt werden. Eine Weiterleitung auf  das
Kon to der Bistumskasse wird durch die jeweils zu -
ständige Rendantur veranlasst.
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder
z. B. für Partnerschaftsprojekte ist nicht zulässig. So -
bald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der
Ge meinde mit einem herzlichen Wort des Dankes
be kannt gegeben werden.

Alle Informationen und weitere Anregungen mit Be -
stellmöglichkeiten finden sich auf  der MISEREOR-
Homepage (www.misereor.de). Fragen zur Fasten ak -
tion sind zu richten an: MISEREOR, Servicestelle
Pfarr gemeinden, Miriam Thiel, Mozartstraße 9,
52064 Aachen, Telefon (02 41) 44 25 06, E-Mail:
miriam.thiel@misereor.de 
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Nr. 69 
Hinweise zur Kollekte für das Heilige Land am 13. April 2014

Am Palmsonntag, dem 13. April 2014, ist in allen
Pfarr-, Rektorats- und Klosterkirchen im Bistum die
Kollekte für das Heilige Land zu halten. Der Ertrag
dieser Kollekte wird zum Teil über den Deutschen
Ver ein vom Heiligen Lande und zum anderen Teil
über die Franziskaner zur Erfüllung pastoraler und
karitativer Aufgaben im Heiligen Land verwandt.
An Palmsonntag können die Christen in Deut sch -
land ihrer Solidarität mit den Menschen im Heiligen
Land Ausdruck verleihen und ein Zeichen der Hoff -
nung und Verbundenheit geben. An den Ursprungs-
stätten unseres Glaubens leben viele Glaubens -
schwes tern und -brüder unter schwierigen Bedin -
gun gen: Vor allem in Syrien und im Irak sehen die
Men schen sich Krieg, Zerstörung und Verfolgung
ge genüber. Täglich fliehen mehrere Tausend Flücht -
linge aus ihrer Heimat und müssen alles zurücklas-
sen. Die deutschen Bischöfe bitten in ihrem Aufruf
(vgl. KA 2014 Nr. 57) um Solidarität mit den Chris -
ten im Nahen Osten, damit „das Heilige Land nicht
zum Museum des Christentums wird, sondern ein
Ort des lebendigen Zeugnisses bleibt […].“ Auch
Papst Franziskus möchte mit seiner für Mai 2014
geplanten Reise ins Heilige Land ein wichtiges Zei -
chen der Ermutigung und der Hoffnung setzen.
Der diesjährige Leitgedanke zur Palmsonntagskol -
lek te „Hilfe leisten – Hoffnung spenden. Unser
Ein satz für die Christen im Heiligen Land“ soll
uns deut lich machen, dass es der gemeinsamen An -

strengung aller Gläubigen bedarf, um konkrete Hilfe
zur Unterstützung und Sicherung christlichen Le -
bens leisten zu können. Die Kirche im Heiligen
Land benötigt unsere Hilfe, damit sie ihren Dienst
an den Menschen erfüllen kann. Die Palmsonntags -
kollekte erwächst aus der Verantwortung aller Chris -
ten für das Heilige Land, das auch für uns Heimat
ist. Mit einer großzügigen Spende am Palmsonntag
stärken wir unsere Brücke in das Heilige Land. Eine
Brücke, die Hoffnung, Verbindung und Austausch
schenkt. Helfen Sie mit!

Das Generalsekretariat des Deut schen Vereins vom
Heiligen Lande, Steinfelder Gas se 17, 50670 Köln,
Telefon (02 21) 13 53 78, Telefax (02 21) 13 78 02,
E-Mail: mail@heilig-land-verein.de, versendet an die
Pfarrgemeinden Plakate für den Aus  hang und einen
Textvorschlag für die Ankündi gung der Kollekte.
Sämtliche Materialien stehen im Internet als Down-
load unter: www.palmsonntagskollekte.de zur Verfü -
gung. 

Die Seelsorger werden gebeten, auch die Mitglied-
schaft im Verein vom Heiligen Lande zu empfehlen. 
Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.heilig-land-verein.de abrufbar.

Die Erträge der Kollekte bitten wir auf  das Konto
der Kirchengemeinde einzuzahlen. Eine Weiterlei-
tung auf  das Konto der Bistumskasse wird durch die
jeweils zuständige Rendantur veranlasst.
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Nr. 70 
Fortbildungsveranstaltungen

Studien- und Impulstag
MännerGrenzen

Zielgruppe:
Haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter der
Män nerarbeit/-bildung

Zum Inhalt:
Der Bildungsverbund KEB (Anwaltschaft Männer -
bildung) lädt in Zusammenarbeit mit dem Männer -
netz werk im Bistum Trier zu einem Studien- und Im -
pulstag ein. Dabei geht es darum, Grenzen auszu-
probieren und diese auch zu respektieren.
Im Glauben und in unserer Spiritualität findet die
Begegnung mit dem Göttlichen bei der Überschrei-
tung von Grenzen statt.
Die Veränderung von Rollenbildern in unserer Ge -
sellschaft geht nicht vom Kopf  her, sie braucht le -
ben diges Lernen. Lebendiges Lernen heißt Lernen
auf  der Grundlage von Erfahrungen, die reflektiert
werden.
Am intensivsten ist dieses Lernen, wenn es ganzheit-
lich ist, das heißt Körper, Geist und Seele einbezieht. 
Der Studientag enthält Selbsterfahrungsanteile (Klet -
tern) sowie Raum für Austausch über die An wen -
dung des Geübten in der Arbeit mit Männern.

Termin:
Dienstag, den 20. Mai 2014 

Ort:
Klettergarten Mont Royal, Traben-Trarbach

Anmeldung:
Nähere Informationen und Anmeldung per E-Mail:
maennernetzwerk@bistum-trier.de

Kurs
„Erzählen will ich von all deinen Wundern“ 

Zielgruppe:
Alle pastoralen Berufsgruppen
Zum Inhalt:
„Wir müssen zu einer neuen Sprache finden!“ Die -
sen Stoßseufzer oder ähnliche hört man immer wie-
der. Wie sollen, wie können wir von Gott reden? Wie
kann man die theologischen Botschaften von Auf -
erstehung, Erlösung, Gnade so sagen, dass sie zu ei -
ner Botschaft werden, die dem Leben dient – und
Menschen des 21. Jahrhunderts anspricht?

Es kann nicht damit getan sein, alte Begriffe durch
neue zu ersetzen. In der Verkündigung sprechen wir
„über“ Texte, die ganz anders daherkommen: Die
biblischen Texte sind zu einem großen Teil Er -
zählungen. Sie sprechen in Bildern und erzeugen Bil -
der. Erzählungen wirken auf  ganz eigene Weise – sie
berühren nicht nur die Ebene des Verstandes, son-
dern erreichen die Tiefenschichten der Gefühle. 
„Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho
hinab...!“ – manchmal wünscht man sich, man könn-
te so erzählen, wie Jesus das konnte: unmittelbar an -
knüpfen an das, was vor Augen liegt. Geschichten
und Gleichnisse (er)finden, die einleuchten und die
Hörer/innen ins Herz treffen. 
Der Kurs will die Freude an Geschichten stärken, die
eigene Erzählfähigkeit fördern und Anregungen
geben, das eigene Erzählen in der Predigt, Katechese
und Seelsorge zu beleben. 
Theoretische Impulse zum narrativen Sprechen wer-
den verknüpft mit Erfahrungsaustausch zur eigenen
Erzählbiografie. Im Mittelpunkt stehen praktische
Übungen zum Nacherzählen biblischer und anderer
Geschichten, freies Erzählen und Anregungen zum
biografischen Erzählen. Kollegiales Feedback und
An regungen zum ausdrucksvollen Sprechen „mit
Leib und Seele“ runden diese Erzählwerkstatt ab.

Termin:
Montag, 26. Mai, bis Mittwoch, 28. Mai 2014

Ort:  
Kloster Jakobsberg, Ockenheim

Kursleitung: 
Dr. Engelbert Felten 

Referentin:
Christine Findeis-Dorn M.A., Wies baden

Kurs
Gott verbindlich – Eine Fundamental-theologi-
sche Annäherung an die Gottesfrage

Zielgruppe:
Alle pastoralen Berufsgruppen

Zum Inhalt:
Der „Bertelsmann-Religionsmonitor 2013“ belegt,
dass 57 Prozent der Deutschen sich als „sehr“,
„ziem lich“ oder „mittel“ religiös bezeichnen und Re -
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li gionen in ihrer Vielfalt in unserer Gesellschaft in
der Regel anerkannt sind – bei gleichzeitiger weiter-
hin fortschreitender Abnahme institutionell-kirchli-
cher Bindung. Das Thema „Kirche“ mag für sehr
vie le keine Relevanz mehr besitzen, das Thema
„Gott“ hingegen sehr wohl. Vielleicht kann man ja
sogar von einer neuen existenziellen Suchbewegung
nach dem Grund und Halt menschlichen Daseins
sprechen, den wir  mit dem Begriff  „Gott“ belegen?
„Gott verbindlich. Eine theologische Gotteslehre“ –
so betitelt Jürgen Werbick, der emeritierte Münste -
raner Fundamentaltheologe sein 2007 erschienenes
Buch.
„Verbindlichkeit“ heißt für ihn, den Fragen nachzu-
gehen: Wo geschah und geschieht Gottes Wider fahr -
nis, und wer ist dieser Gott, von dem in der bibli-
schen Tradition behauptet wird, dass er Menschen
wi derfahren ist? Eine „verbindliche Gotteslehre“
habe zu erweisen, „dass das hier zu Sagende so ge -
sagt werden muss – und so gesagt werden darf“ (S.
13). Eine „Gotteslehre“ im christlichen Kontext
müs se den biblischen Gottesglauben erkennbar
machen und zugleich das Wagnis eingehen, „sich
über das vernünftig Begründbare hinauszuwagen“
(ebd.).

Termin:
Donnerstag, 3. Juli, bis Freitag, 4. Juli 2014

Ort: 
Tagungszentrum Schmerlenbach, 63768 Hösbach

Kursleitung:
Dr. Engelbert Felten

Referent:
Prof. Dr. Jürgen Werbick, Münster

Zwischen Wellness und Selbstfindung.
Spirituelle Phänomene in der Gegenwartskultur

Zielgruppe: 
Alle pastoralen Berufsgruppen

Zum Inhalt:
Menschen, die nach Antworten auf  ihre zentralen
Le bensfragen, nach Unterstützung bei der Bewäl ti -
gung von Krisen oder nach neuen Wegen für die
Ent wicklung ihrer Persönlichkeit suchen, wenden
sich heute vielfach nicht mehr an die etablierten Kir -
chen, sondern an Anbieter alternativer Praktiken der
Spiritualität und der Lebenshilfe. Diese Vielfalt neuer
spi ritueller Angebote, Selbsterfahrungs- und Ge -
sund heits praktiken macht sich zunehmend auch in

den Programmen kirchlicher Bildungsträger breit. 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sind herausgefor-
dert, sich mit diesen Entwicklungen auseinanderzu-
setzen, sich ihrer eigenen Spiritualität zu vergewis-
sern und Kriterien zu entwickeln, wie auch in einer
pluralismusfreudigen Postmoderne Orientierung auf
dem „Markt der Spiritualitäten“ möglich ist.

Termin: 
Donnerstag, 10. Juli, bis Freitag, 11. Juli 2014

Ort: 
Tagungszentrum Schmerlenbach, 63768 Hösbach 

Kursleitung:
Dr. Christoph Rüdesheim, TPI Mainz

Referent:
Prof. Dr. Franz Höllinger, Graz

Milieuspezifische Blicke auf  biblische Texte
und Gottesbilder 

Zielgruppe: 
Alle pastoralen Berufsgruppen

Zum Inhalt:
„Menschen der Gegenwart lesen neue wie alte Texte
von ihren Lesegewohnheiten her, … für sie liegen
man che Bibeltexte näher an ihren Lesegewohn -
heiten, und andere sind Lichtjahre entfernt. Die
Perspektive, die einer mitbringt, bevor er liest, steu-
ert seine Wahrnehmung dessen, was er erstmals liest.
Sie bildet sein Vorverständnis. Ohne diese gibt es
kein Verstehen, nicht des Gewohnten, erst recht
nicht des Sperrigen. Der Kurs bietet die Mög lich keit: 
• Biblische Texte zu entdecken, die ihrer Lebenswelt
nah sind bzw. fern liegen; 
• Pfade und Wege zwischen und zu Texten und Men -
schen zu finden;
• Lustige und kreative Entdeckungen zu machen;
• Ideen für ihre Praxis zu entwickeln.

Termin: 
Montag, 21. Juli, bis Dienstag, 22. Juli 2014

Ort: 
Kloster Jakobsberg, Ockenheim

Kursleitung:
Dr. Katrin Brockmöller 

Auskunft und Anmeldung für diese Kurse:
Theologisch-Pastorales Institut, Große Weißgasse
15, 55116 Mainz, E-Mail: info@tpi-mainz.de, Tele -
fon (0 61 31) 27 08 80, Internet: www.tpi-mainz.de
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Aufnahmen

Weihbischof  Robert Brahm hat im Auftrag von Bi -
schof  Dr. Stephan Ackermann am Samstag, dem 1.
Februar 2014, in der Jesuitenkirche in Trier folgende
Studierende unter die Kandidaten des Priester -
amtes aufgenommen:
Peter B e c k e r , Speicher St. Philippus und Jakobus;
Marcel R i e c k , Grafschaft-Bengen St. Lambertus;
Patrick R o h s , Andernach-Miesenheim St. Kastor. 

Diakonenweihe (Korrektur)
Im Auftrag von Bischof  Dr. Stephan Ackermann
erteilte Weihbischof  Robert Brahm am Sonntag, 15.
Dezember 2013, im Hohen Dom zu Trier folgenden
Herren die Diakonenweihe:
Heiko M a r q u a r d s e n , Konz-Oberemmel St.
Briktius;
Carsten S c h e r , Püttlingen St. Sebastian;
Thomas S c h n e e b e r g e r ,Bonn-Bad Godes berg
St. Evergislus.

Beauftragungen

Im Auftrag der Heimatbischöfe hat Weihbischof  Dr.
Christoph Hegge von Münster am Sonntag, dem 19.
Januar 2014, in der St. Lambertus-Kirche in Graf -
schaft (Lantershofen) folgenden Herren die Be auf -
tragung zum Lektorendienst erteilt:
Daniel B a l d u s , Bistum Essen;
Guido F u n k e , Bistum Erfurt;
Br. Elias G o d d e r i s OFMCap (Kapuziner Müns -
 ter);
Sascha H e i n r i c h , Erzbistum Paderborn;
Robert K n e z e v i c , Erzbistum Köln;
Marco L e o n h a r t , Bistum Augsburg;
Markus N o w a g , Bistum Essen;
Dominik S t e h l , Erzbistum Bamberg;
Jörg T a n g e r , Bistum Speyer.

Ernennungen

Es wurden ernannt:
Dr. Wojciech S t y ś , Pfarrer, mit Wirkung vom 1.
Februar 2014 zum Leiter der Polnischen Kat ho li -
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Personalveränderungen

schen Mission in Koblenz;

Christian H e i n z , Jugendpfarrer, Saarbrücken, mit
Wirkung vom 3. Februar 2014 zusätzlich zum Schul -
pfarrer der Bischöflichen Marienschule Saarbrücken; 

Dr. Ralph H i l d e s h e i m , Pfarrer, Schweich, mit
Wirkung vom 3. Februar 2014 zum stellvertretenden
Dechanten im Dekanat Schweich-Welschbillig;

Karl Michael F u c k , Schulpfarrer, Trier, mit Wir -
kung vom 1. März 2014 zum Kooperator in der Pfar -
reiengemeinschaft Am Schaumberg;

Sinica I a n c u , Priester, mit Wirkung vom 1. März
2014 zum Krankenhausseelsorger des Kranken hau -
ses Maria Hilf  in Daun;

Stefan S ä n g e r , Pfarrer, Sulzbach, mit Wirkung
vom 1. März 2014 zum Pfarrer „in solidum“ in der
Pfar  reiengemeinschaft Wadern.

Korrektur zum Kirchlichen Amtsblatt vom 1.
Februar 2014:
Paul E i c h , Kaplan, wurde mit Wirkung vom 8.
Dezember 2013 zusätzlich zum Kaplan der Pfarreien
Bernkastel-Kues (Wehlen) St. Agatha, Graach St.
Simon u. Juda und Ürzig St. Maternus ernannt und
nicht, wie im Kirchlichen Amtsblatt vom 1. Februar
2014 irrtümlich angegeben, zum Subsidiar. 

Beauftragungen

Es wurden beauftragt:
Herrmann P o h l , Ständiger Diakon im Zivilberuf,
mit Wirkung vom 1. März 2014 zum pastoralen
Dienst als Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Pütt -
lingen.

Pfarrverwaltungen

Folgende Pfarrverwaltungen wurden übertragen:
Pfarreiengemeinschaft Rupertsberg zum 7. Februar
2014 an Pfarrer Alfons S c h m i t z , Stromberg.

Entpflichtungen

Es wurden entpflichtet:
P. Dr. Leo Jan W i t t e n b e c h e r OSB, mit Wir -
kung vom 31. Oktober 2013 als Kooperator der
Pfar rei St. Matthias Trier;
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Nr. 72
Vakante Pfarrstellen

Nr. 73
Vakante Kooperatorenstellen

Heimgegangen in die Ewigkeit
ist am 4. Februar 2014 

Peter Klaus
Ständiger Diakon, Niederscheidweiler 

im 74. Lebensjahr; beerdigt am 8. Februar 
2014 auf  dem Friedhof  in Niederscheidweiler.

Herrmann P o h l , Ständiger Diakon im Zivilberuf,
mit Wirkung vom 1. März 2014 vom pastoralen
Dienst in der Pfarrei Schwalbach Heilig Kreuz.

Versetzung in den Ruhestand

In den Ruhestand wurden versetzt:
Jakob S p a n i o l , Pfarrer, Wadern, mit Wirkung
vom 16. März 2014; 

Alfred B e c k e r , Pfarrer, Remagen, mit Wirkung
vom 28. Februar 2014.

Versetzungen

Es wurden versetzt:
Gabriele K l o e p - W e b e r , Pastoralreferentin in
der Inklusiven Seelsorge (50 Prozent Be schäfti gungs -
 umfang), mit Wirkung vom 1. März 2014 als Pas to -

Visitationsbezirk Trier:

Dekanat Trier
Pfarrei Trier Hl. Edith Stein (ab Sept. 2014)
Trier Hl. Edith Stein, Trier St. Augustinus, Trier
(Irsch) St. Georg, Trier (Olewig) St. Anna, Trier (Tar -
forst) St. Andreas.

Visitationsbezirk Koblenz:

Dekanat Bad Kreuznach
Pfarreiengemeinschaft Rupertsberg 
Bingen (Bingerbrück) St. Rupert u. St. Hildegard,
Daxweiler Maria Geburt, Dörrebach Maria Him mel -
fahrt, Münster-Sarmsheim St. Peter u. Paul, Strom -

berg St. Jakobus d. Ältere, Waldalgesheim  St. Dio ny -
sius, Weiler St. Maria Magdalena.

Dekanat Birkenfeld
Pfarreiengemeinschaft Birkenfeld-Langweiler 
Birkenfeld St. Jakob, Langweiler (PV) St. Nicetius.

Visitationsbezirk Saarbrücken:

Dekanat Völklingen
Pfarreiengemeinschaft Heusweiler (ab Aug. 2014)
Heusweiler Maria Heimsuchung, Heusweiler (Ei wei -
ler) St. Erasmus, Heusweiler (Holz) St. Josef, Heus -
wei ler (Kutzhof) St. Jakobus d. Ältere.

Visitationsbezirk Saarbrücken:

Dekanat Illingen und Pfarreiengemeinschaft
Ep pel born-Dirmingen
50 Prozent Beschäftigungsumfang im Dekanat und
50 Prozent Beschäftigungsumfang in der Pfarreien-
ge meinschaft (Eppelborn St. Sebastian, Eppelborn
(Dir mingen) St. Wendalinus, Eppelborn (Bubach) St.
Lau rentius, Eppelborn (Calmesweiler) St. Pius X.). 

Vorgesetzter Pfarrer: Dechant Matthias Marx

Dekanat Völklingen
Pfarreiengemeinschaft Heusweiler
Heusweiler Maria Heimsuchung, Heusweiler (Ei wei -
ler) St. Erasmus, Heusweiler (Holz) St. Josef, Heus -
wei ler (Kutzhof) St. Jakobus d. Ältere.

Vorgesetzter Pfarrer: noch offen
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ral referentin im Dekanat Bad Kreuznach (50 Prozent
Beschäftigungsumfang);
Herrmann-Josef  S c h ü t z e i c h e l , Pastoralrefe -
rent im Katholischen Klinikum/Brüderkrankenhaus
St. Josef  in Koblenz, mit Wirkung vom 15. März
2014 als Pastoralreferent im Gemeinschafsklinikum
Koblenz-Mayen und St. Elisabeth in Mayen.
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Für die Berufsgruppe Diakonie im Hauptberuf:

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Vollzeitstelle
eines Ständigen Diakons im Hauptberuf  in der Pfar -
rei Friedrichsthal zu besetzen.

Nähere Informationen zu dieser Stelle erteilen Fran -
cesco Caglioti, BGV Trier, Telefon (06 51) 71 05-
1 91, Mariette Becker-Schuh, BGV Trier, Telefon (06
51) 71 05-1 83 sowie Pfarrer Thomas Thielen, Hüt -
tenstr. 2, 66299 Friedrichsthal, Telefon (0 68 97) 82
08.

Bewerbungen sind bis zum 15. März 2014 zu richten
an das Bischöfliche Generalvikariat Trier, Zentral -
bereich 1.2.2 – VB Saarbrücken, Hinter dem Dom 6,
54290 Trier.

Für die Berufsgruppe der  Gemeindereferentin -
nen und Gemeindereferenten:

1. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Voll zeit -
stelle einer Gemeindereferentin bzw. eines Gemein -
dereferenten in der Pfarreiengemeinschaft Pütt -

lin gen zu besetzen.

Nähere Informationen zu der Stelle erteilen Mariette
Becker-Schuh, BGV Trier, Telefon (06 51) 71 05-
1 83, Francesco Caglioti, BGV Trier, Telefon (06 51)
71 05-191 sowie Pfarrer Hans M. Thul, Pfarramt
Lieb frauen Püttlingen, Telefon (0 68 98) 6 60 41.
Bewerbungen sind bis zum 15. April 2014 zu richten
an das Bischöfliche Generalvikariat Trier, Zentral -
bereich 1.2.2 – VB Saarbrücken, Hinter dem Dom 6,
54290 Trier.

2. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist die Teilzeit -
stelle (50 Prozent Beschäftigungsumfang) einer Ge -
mein dereferentin bzw. eines Gemeindereferenten in
der Pfarreiengemeinschaft Waldrach zu besetzen.

Auskunft erteilt Edith Ries-Knoppik, BGV Trier,
Telefon (06 51) 71 05-3 28.

Bewerbungen sind zu richten an das Bischöfliche
Ge neralvikariat Trier, Zentralbereich 1.2.3 – VB Tri -
er, Hinter dem Dom 6, 54290 Trier.

Nr. 74
Vakante Stellen

Nr. 75
Anschriften und Telefonnummern 

FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Kob -
lenz, St.-Elisabeth-Straße 6, 56073 Koblenz, Te le fon
(02 61) 3 17 70, Telefax (02 61) 30 95 40;

Pfarreiengemeinschaft Koblenz Rechte Rheinseite,
Ka  pu  zinerplatz 134, 56077 Koblenz, Telefon (02 61)
9 73 87 90. 

Visitationsbezirk Koblenz:

Dekanat Andernach-Bassenheim
Pfarreiengemeinschaft Andernach
Andernach Maria Himmelfahrt, Andernach St. Al -
bert, Andernach St. Peter, Andernach (Namedy) St.
Bartho lomäus, Andernach (Kell) St. Lubentius, An -
der nach Maria Himmelfahrt, Andernach St. Stephan
und Andernach (Eich) Maria Geburt.

Vorgesetzter Pfarrer: Stefan Dumont (ab 1. Dez.
2014).

Dekanat Remagen-Brohltal
Pfarreiengemeinschaft Remagen
Remagen St. Peter u. Paul, Remagen (Kripp) St. Jo -
han nes Nepomuk, Remagen St. Peter u. Paul, Re ma -
gen (Oberwinter) St. Laurentius, Remagen (Oedin -
gen) St. Gertrud, Remagen (Unkelbach) St. Remi gi -
us.

Vorgesetzter Pfarrer: Frank Klupsch.
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Ob es um die Betreuung junger, kranker oder alter
Menschen geht: Die katholische Kirche nimmt mit
einer Vielzahl sozialer Einrichtungen, insbesondere
im Bereich der Caritas und der Orden, ihren Dienst
in der Gesellschaft wahr. Die Organisation dieser
Einrichtungen ist in den zurückliegenden Jahren auf-
grund gesellschaftlicher, sozialpolitischer und öko-
nomischer Veränderungen wesentlich komplexer ge -
worden. Klare Aufsichtsstrukturen sind deshalb ein
wichtiges Qualitätsmerkmal.
Um die sozialen Einrichtungen der Kirche bei der
Etablierung angemessener Aufsichtsstrukturen zu
stärken, haben die Kommission für karitative Fragen
der Deutschen Bischofskonferenz und der Verband
der Diözesen Deutschlands gemeinsam mit dem
Deutschen Caritasverband und der Deutschen Or -
dens obernkonferenz die Arbeitshilfe Nr. 182 „So zia -
le Einrichtungen in katholischer Trägerschaft und
Aufsicht“ erstellt. Seit ihrem erstmaligen Er scheinen
im Jahr 2004 trägt sie dazu bei, dass die vielfältigen
karitativen Dienste und Einrichtungen die struk -
turellen Veränderungen im sozialen Dienst leis -
tungsbereich besser bewältigen können.
Die vorliegende 3., völlig überarbeitete Auflage der
Arbeitshilfe ist aufgrund neuer Gesetzgebung und

Rechtsprechung sowie veränderter Rahmenbedin -
gun gen der wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Einrich -
tungen notwendig geworden. Ihr zentrales Anliegen
ist die Verankerung des Prinzips der gestuften Auf -
sicht: Soweit ein Träger über ein eigenes Aufsichts or -
gan verfügt, ist der Umfang der kirchlichen Auf sicht
geringer als bei Rechtsträgern, die noch kein trä ger -
eigenes Aufsichtsorgan besitzen. Die kirchlichen
Ober  behörden wirken in erster Linie darauf  hin,
dass bei allen Rechtsträgern geeignete trägereigene
Auf sichtsstrukturen bestehen. Diese sollen gewähr-
leisten, dass die in der Arbeitshilfe formulierten Vor -
gaben eingehalten werden.

Die Umsetzung der Empfehlungen dieser Arbeits -
hilfe leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass die
sozialen Einrichtungen der Kirche auch in Zukunft
ih rem Auftrag gerecht werden können: Zeugnis zu
geben für Gottes barmherzige Hinwendung zur Welt
und zu den Menschen.

Die Arbeitshilfe Nr. 182 „Soziale Einrichtungen
in kirchlicher Trägerschaft und Aufsicht“ kann
im In ter net unter www.dbk.de in der Rubrik „Veröf -
fent lichungen“ bestellt oder als PDF-Datei herunter-
geladen werden.
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Nr. 76
Arbeitshilfe zur Frage der Aufsichtsstrukturen bei katholischen 
sozialen Einrichtungen

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN
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Nr. 78
Anzeigen

Im Pfarrhaus der Katholischen Kirchengemeinde
St. Nikolaus Kasel kann eine Wohnung an ei nen
Ruhestandsgeistlichen vermietet werden.
Der Weinort Kasel liegt etwa 10 km von Trier ent-
fernt im schönen Ruwertal. 
Die abgeschlossene Wohnung im 1. Obergeschoss
hat eine Gesamtwohnfläche von ca. 160 qm und be -
steht aus sechs Zimmern, Küche und Bad. 

Interessenten wenden sich an das Katholische Pfarr -
amt St. Laurentius, Im Kändelchen 23, 54320
Waldrach, Telefon (0 65 00) 6 34 oder per E-Mail:
pfarrbuero-waldrach@kath-im-ruwertal.de

Auch im Pfarrhaus der Katholischen Kirchen ge -
meinde St. Remigius in Retterath (Dekanat Vulkan -
eifel) kann ab sofort eine Wohnung an einen Ruhe -
standsgeistlichen vermietet werden.

Der Ort Retterath liegt mit seinen rd. 350 Ein woh -
nern jeweils ca. 20 km von Mayen, 12 km vom
Nürburgring und 7 km von der Autobahn A48 (Kob -
lenz/Trier) entfernt.
Das Pfarrhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe
der neugotischen Basilika in idyllischer Alleinlage.
Die barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss verfügt
über vier Zimmer, Küche und Bad mit einer Ge -
samt wohnfläche von rd. 125 qm. Eine Garage kann
mitgenutzt werden. Weitere Räumlichkeiten können
nach Bedarf  zur Verfügung gestellt werden.
Interessenten wenden sich an den stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Helmut Schmitz,
Telefon (0 26 57) 3 40, E-Mail: schmitz1944@gmx.
de

Wegen der Vermietung von Pfarrhäusern wird auf
KA 1995 Nr. 69 (HdR Nr. 725.5) verwiesen.

Der neueste Band des Statistischen Jahrbuches der
Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofskonfe -
renz (Kirchliches Handbuch) ist soeben erschienen.
In ihm werden die bundesweiten Ergebnisse der
kirchlichen Statistik 2007 und 2011 zusammenge-
fasst. 

Nr. 77
Kirchliches Handbuch

Das neueste Handbuch wird nicht mehr über das
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ver-
trieben, sondern ist ab sofort zum Preis von 25 Euro
nur noch im Buch handel erhältlich (ISBN 978-3-
8107-0182-4).
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